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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

der Petitionsausschuss des landtages 
Brandenburg berichtet dem landtag in 
der Regel einmal im Jahr über seine ar-
beit. Seinen aktuellen Jahresbericht hat 
der Petitionsausschuss in der 65. Sit-
zung des landtages am 15. november 
2012 vorgestellt (Drucksache 5/6187). 

In Form dieser Broschüre möch-
te der Petitionsausschuss - wie bereits 
in den vergangenen Jahren - auch Ihnen 
den Bericht zur Verfügung stellen und 
Sie über seine tätigkeit informieren. Eine 
statistische Übersicht am Ende der Bro-
schüre gibt auskunft darüber, wie viel-
fältig die anliegen sind, mit denen sich 
Bürger im Berichtszeitraum an den aus-
schuss gewandt haben. 

Meine ausschusskollegen und mich 
würde es freuen, wenn die Broschü-
re dazu beiträgt, Ihr Interesse an unse-
rer arbeit zu wecken. Vielleicht haben 
auch Sie eine angelegenheit, in welcher 
der Petitionsausschuss für Sie tätig wer-
den kann. nur wenn Sie Ihr Petitions-
recht kennen, haben Sie die Möglichkeit, 

von Ihrem in der Verfassung garantierten 
anspruch auf Behandlung Ihrer anliegen 
durch den ausschuss Gebrauch zu ma-
chen.

Zögern Sie nicht, sich an den Petiti-
onsausschuss, ein einzelnes ausschuss-
mitglied oder das Sekretariat des Petiti-
onsausschusses zu wenden, wenn Sie 
weitere Fragen haben. Welche abge-
ordneten des landtages Brandenburg 
gegenwärtig Mitglieder des Petitions-
ausschusses der 5. Wahlperiode sind, 
können Sie der nachfolgenden Übersicht 
entnehmen. alle Mitglieder des aus-
schusses werden ein offenes Ohr für Ihre 
anliegen haben.

aufschlussreiche hinweise zum Peti-
tionsrecht bietet auch das Faltblatt „Das 
Petitionsrecht - Ein Grundrecht für alle“, 
 welches Sie über das Referat Öffentlich-
keits arbeit des landtages beziehen oder 
aber auf der Internetseite des landta-
ges (www.landtag.brandenburg.de) abru-
fen	können.	Auf	der	Internetseite	finden	
Sie zudem weitere Informationen über Ihr 
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Petitionsrecht und den ausschuss sowie 
ein Formular zum Einreichen einer Peti-
tion.

Im namen meiner ausschusskolle-
gen und des langjährigen Vorsitzenden 
herrn thomas Domres, dessen nachfol-
ge ich im Oktober 2012 angetreten habe, 
bedanke ich mich für das dem aus-
schuss bisher entgegengebrachte Ver-
trauen. Ich hoffe auf Ihr reges Interesse 
an der  arbeit des Petitionsausschusses.

Potsdam im november 2012

Bettina Fortunato
Vorsitzende des Petitionsausschusses

Das Petitionsrecht
Ein Grundrecht für alle
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Mitglieder des Petitionsausschusses

Vorsitzende:  Stellvertretender Vorsitzender: 
Bettina Fortunato  henryk Wichmann

Ordentliche Mitglieder: 

SPD
Kerstin Kircheis Jutta lieske Gabriele theiss

DIE LINKE
Bettina Fortunato Jürgen Maresch Gerlinde Stobrawa
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CDU
anja heinrich henryk Wichmann

FDP
Raimund tomczak

GRÜNE/B90
Michael Jungclaus

Stellvertretende Mitglieder
 
SPD: Klara Geywitz, Barbara hackenschmidt, Ralf holzschuher
 
DIE lInKE: helga Böhnisch, Margitta Mächtig, carolin Steinmetzer-Mann
 
cDU: Beate Blechinger, Danny Eichelbaum
 
FDP: Gregor Beyer
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Statistische Angaben

Dem Petitionsausschuss des landta-
ges sind in der laufenden Wahlperio-
de 2.779 Petitionen zugesandt worden, 
die von 87.142 Personen unterzeichnet 
wurden. Von diesen Petitionen hat der 
ausschuss – neben den aus der voran-
gegangenen Wahlperiode übernomme-
nen Eingaben und Beschwerden – in 50 
Sitzungen 2.486 Petitionen abschlie-
ßend bearbeitet. 316 Petitionen sind we-

gen neuerlicher Zuschriften der Peten-
ten wieder aufgelebt und erneut durch 
den ausschuss beraten worden. Das 
Petitionsaufkommen ist im Vergleich 
zum Vorjahr sehr stark angestiegen; wa-
ren es im zweiten Jahr dieser legislatur 
noch 865 Petitionen, sind im dritten Jahr 
1.200 Petitionen eingegangen. Diese 
Zunahme ist allerdings im Wesentlichen 
auf einen regional begrenzten Petitions-

Bericht
über die arbeit des Petitionsausschusses gemäß § 12 des Gesetzes über die 
Behandlung von Petitionen an den landtag Brandenburg (Petitionsgesetz)

Sitzung des Petitionsausschusses
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aufruf zur altanschließerproblematik zu-
rückzuführen. 

Über die aufteilung der Petitionen 
nach Sachgebieten hat der ausschuss 
das Plenum in den vierteljährlich vorge-
legten Übersichten zu Petitionen unter-
richtet. Die Verteilung auf die aufgaben-
gebiete im Berichtszeitraum kann der 
diesem Jahresbericht beigefügten Statis-
tik entnommen werden.

Rechtsgrundlagen und Funktion 
des Petitionsrechtes

Der Petitionsausschuss des landtages 
Brandenburg wird auf der Grundlage des 
artikels 17 des Grundgesetzes, des arti-
kels 24 der landesverfassung, nach den 
Regelungen des artikels 71 der landes-
verfassung und des Petitionsgesetzes 
des landes Brandenburg tätig.

Das Petitionsgrundrecht gibt jeder-
mann das Recht, sich einzeln oder in Ge-
meinschaft mit anderen mit anregungen, 
Kritik und Beschwerden an die zustän-
digen Stellen und an die Volksvertretun-
gen zu wenden. Über Petitionen an den 
landtag entscheidet nach artikel 71 ab-
satz 1 der landesverfassung ausschließ-
lich der Petitionsausschuss, sofern nicht 
der landtag selbst entscheidet.

Eine neufassung des Petitionsge-
setzes des landes Brandenburg ist zum 
21. Dezember 2010 in Kraft getreten. 
Die in der neufassung vorgenommenen 
Änderungen im Petitionsgesetz haben 
sich nach auffassung des ausschus-
ses bewährt. Es ist dem ausschuss jetzt 

möglich, im Falle der Unzuständigkeit 
Peti tionen unverzüglich dem Petitions-
aus schuss der zuständigen Volksver-
tretung zuzuleiten. Beschwerden über 
die Weiterleitung von Petitionen ohne 
Rückfrage beim Petenten wurden nicht 
erhoben. Darüber hinaus konnten ers-
te positive Erfahrungen im Umgang mit 
Massen- und Sammelpetitionen und der 
Unterrichtung der Öffentlichkeit über das 
Ergebnis von Petitionsverfahren gesam-
melt werden.

Durch die Petitionen erreichen das 
Parlament Informationen, die zur aus-
übung seiner Kontrollfunktion gegenüber 
der Exekutive, zur Beseitigung von Miss-
ständen, aber auch für die sachgemäße 

Vorprüfung im Petitionsausschuss

Zuständige Behörden und Fachgremien

Beratung im Petitionsausschuss

Zuständige 
Behörden 
und Fach-
gremien

Petent

Petition

Petent

Empfehlung

abschließende Antwort

Einholung von 
 Stellungnahmen

Stellungnahmen

Weg einer Petition
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handhabung seiner Gesetzgebungsge-
walt hilfreich sein können. Der Petitions-
ausschuss leitet diese Informationen 
gegebenenfalls den zuständigen Fach-
ausschüssen des landtages bzw. den 
Fraktionen zu, damit diese die thema-
tik der Petitionen bei ihrer arbeit berück-
sichtigen können. Dadurch soll sicherge-
stellt werden, dass Schwachstellen in der 
landesgesetzgebung erkannt und diese 
behoben werden können. Petitionen zu 
konkreten Gesetzgebungsvorhaben leitet 
der ausschuss regelmäßig an die damit 
befassten Fachausschüsse zur Mitbera-
tung weiter. Diese können dann die an-
regungen und Bedenken der Bürger bei 
der Behandlung der Gesetzentwürfe be-
rücksichtigen.

Der Bericht des ausschusses be-
fasst sich im Folgenden zunächst mit all-
gemein berichtenswerten Sachverhalten 
aus der tätigkeit des ausschusses seit 
seinem letzten Jahresbericht. Es folgt 
eine Darstellung von Schwerpunkten der 
Petitionsbearbeitung. Daran schließt sich 
eine Schilderung verschiedener Einzelfäl-
le an, die für die arbeit des ausschusses 
beispielhaft sind.

Allgemeines

Zusammenarbeit mit Behörden
Eine sachgerechte Überprüfung der von 
den Bürgern vorgetragenen anliegen ist 
dem Petitionsausschuss regelmäßig nur 
möglich, wenn er zuvor aussagekräftige 
Stellungnahmen der beteiligten Dienst-
stellen oder aufsichtsbehörden erhal-
ten hat. hierzu kann festgestellt werden, 
dass die Dienststellen im land Branden-

burg	ihrer	gesetzlichen	Verpflichtung	zur	
Berichterstattung gegenüber dem Peti-
tionsausschuss in den meisten Fällen im 
Berichtszeitraum umfassend und termin-
gerecht nachkamen und der ausschuss 
in seiner tätigkeit insoweit unterstützt 
wurde. Es traten dabei auch Fälle auf, in 
denen Behörden, die um abgabe einer 
Stellungnahme zu einer Petition ersucht 
worden sind, bereits von sich aus ohne 
konkreten hinweis des Petitionsaus-
schusses geschilderte anliegen von Pe-
tenten zum anlass nahmen, um auf eine 
Korrektur fehlerhafter Entscheidungen 
und Optimierung von Verwaltungsabläu-
fen hinzuwirken. In einem Petitionsver-
fahren sah sich der Petitionsausschuss 
allerdings veranlasst, den Oberbürger-
meister einer kreisfreien Stadt zu einer 
mündlichen Erörterung zu laden, da trotz 
dreimaliger aufforderung zur abgabe ei-
ner Stellungnahme keine Reaktion er-
folgte und erst nach ankündigung einer 
Vorladung in den ausschuss eine Stel-
lungnahme erging, die jedoch keine ge-
genüber dem Petenten verwertbaren 
konkreten Informationen zum Petitions-
sachverhalt enthielt.

Ortstermine und Öffentlichkeits arbeit
Die mit Beginn der 5. legislaturperiode 
eingeführten Bürgersprechstunden des 
Petitionsausschusses wurden im Be-
richtszeitraum fortgeführt. Es fanden in 
vierteljährlichem abstand Sprechstunden 
in den landkreisen Oberhavel, Barnim 
und Märkisch-Oderland sowie in Frank-
furt (Oder) statt. Viele Bürger nutzten 
wieder die Gelegenheit, Mitgliedern des 
Petitionsausschusses persönlich ihre 
anliegen vorzutragen. Zum teil wurden 
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dabei auch bereits schriftlich abgefass-
te Petitionen übergeben. Die landkreise 
und die Stadt Frankfurt (Oder) haben mit 
ihrer organisatorischen Unterstützung zu 
einem reibungslosen ablauf der Bürger-
sprechstunden beigetragen. 

Für Gespräche mit den Bürgern 
standen Mitglieder des Petitionsaus-
schusses auch während des Branden-
burg-tages, der am 1. und 2. September 
2012 in lübbenau/Spreewald stattfand, 
zur Verfügung. Die Bürger konnten sich 
in diesem Rahmen ebenfalls allgemein 
über das Petitionsrecht und die Möglich-
keiten und Befugnisse des Petitionsaus-
schusses informieren sowie konkrete an-
liegen besprechen.

Zu verschiedenen Petitionen be-
schloss der Petitionsausschuss, Orts-
termine durchzuführen mit dem Ziel, in 
Gesprächen vor Ort mit Betroffenen und 
Behördenvertretern	bestehende	Konflikte	
zu lösen oder zumindest zu entschärfen. 
So wurden beispielsweise haftanstal-
ten aufgesucht, um mit Inhaftierten und 
anstaltsleitungen zu sprechen, und es 
fand erstmalig eine Seebefahrung statt, 
im Rahmen derer die Problematik von 
Stegen an dem in einem landschafts-
schutzgebiet gelegenen, einem erhebli-
chen nutzungsdruck ausgesetzten See 
erörtert wurde.

Sammel- und Massenpetitionen
In der neufassung des Petitionsgesetzes 
werden die Begriffe Massen- und Sam-
melpetitionen	definiert	und	dem	Aus-
schuss Möglichkeiten an die hand gege-
ben, mit diesen sachgerecht umzugehen. 
Den Petitionsausschuss erreichten seit 
der Änderung des Gesetzes mehrere 
Sammel- und Massenpetitionen.

aus dem Bereich eines trink- und 
abwasserzweckverbandes wurden dem 
Petitionsausschuss - nachdem dort Bür-
gerinitiativen verschiedene öffentliche 
Versammlungen durchgeführt hatten - 
zahlreiche Petitionen zur altanschließer-
problematik zugesandt. Zum teil bezo-
gen sich die Petenten auf ihr konkretes 
Grundstück und beanstandeten die Be-
rechnung der höhe der altanschließer-
beiträge im Einzelfall. Diese Petitionen 
wurden, wie auch sonst üblich, als Ein-
zelpetitionen angelegt. Darüber hinaus 
erreichte den Petitionsausschuss in die-
sem Zusammenhang auch eine Sam-

Der Petitionsausschuss auf dem Brandenburg-tag

Ortstermin in Berge/Prignitz
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melpetition mit 1.668 Unterschriften. Der 
Urheber der Petition diente dem Petiti-
onsausschuss nach den gesetzlichen 
Vorgaben als ansprechpartner. Weiter 
erreichten den Petitionsausschuss aber 
auch fünf Massenpetitionen mit insge-
samt 911 Unterschriften. In diesen Mas-
senpetitionen wurden fünf wortgleiche 
Petitionstexte verwandt, die jedoch auf 
unterschiedliche aspekte der altan-
schließerproblematik eingingen. Die Ur-
heber dieser Schriftstücke konnten nicht 
ermittelt werden. Die Einzelpetenten und 
der Initiator der Sammelpetition wur-
den durch den Petitionsausschuss di-
rekt unterrichtet. Zur Unterrichtung der 
Petenten der Massenpetitionen machte 
der Petitionsausschuss im Rahmen der 
Beantwortung von der neuen Möglich-
keit des § 7 absatz 3 des Petitionsgeset-
zes Gebrauch. Er setzte sich mit den im 
Zweckverband vertretenen Gemeinden 
in Verbindung und vereinbarte mit die-
sen eine Veröffentlichung des antwort-
schreibens des Petitionsausschusses 
auf den Internetseiten der Kommunen 
bzw. eine Verlinkung auf die Veröffentli-
chung des antworttextes auf der Inter-
netseite des landtages. Um auch die 
teilnehmer der Massenpetitionen zu er-
reichen, die nicht über einen Zugang zu 
elektronischen Medien verfügen, wurde 
das antwortschreiben des Petitionsaus-
schusses ebenfalls in den Schaukästen 
der Kommunen ausgehängt. Es wurde 
in den Veröffentlichungsblättern der Ge-
meinden auf die Möglichkeit hingewie-
sen, das antwortschreiben des Petiti-
onsausschusses dort einzusehen. Der 
ausschuss ist der auffassung, dass den 
Petenten somit die Möglichkeit gegeben 

wurde, die antwort auf ihre Petition zur 
Kenntnis zu nehmen. Für den Petitions-
ausschuss zeigte sich, dass die Einfüh-
rung der Regelungen zu Sammel- und 
Massenpetitionen den arbeitsaufwand 
im Umgang mit derartigen Petitionen er-
heblich reduziert und gleichzeitig der 
antwortanspruch der Petenten gewahrt 
bleibt. Der ausschuss dankt den Ge-
meinden für ihre Unterstützung in diesem 
Zusammenhang.

Petitionen im Plenum
Im Berichtszeitraum wurde zum ins-
gesamt zweiten Mal seit 1991 von der 
Möglichkeit des § 4 absatz 2 Satz 2 
des Petitionsgesetzes Gebrauch ge-
macht, wonach eine Fraktion des land-
tages verlangen kann, dass eine Petition 
im Plenum des landtages entschieden 
wird. Diese im Petitionsgesetz veran-
kerte Möglichkeit wurde erstmals in der 
4. legislaturperiode im Jahr 2009 von 
einer landtagsfraktion genutzt. Dabei 
musste festgestellt werden, dass man-
gels entsprechender Verfahrensvor-
schriften erheblicher abstimmungsbe-
darf hinsichtlich des weiteren Umgangs 
mit derartigen Petitionen entstand. aus 
anlass dieses parlamentarischen Vor-
gangs wurde deshalb in der Geschäfts-
ordnung des landtages, die sich der 
landtag der 5. legislaturperiode im Mai 
2010 gab, in § 85 absatz 2 verankert, 
dass, wenn eine Petition dem land-
tag durch Beschluss des Petitions-
ausschusses oder aufgrund eines an-
trages gemäß § 4 absatz 2 Satz 2 des 
Petitionsgesetzes zur endgültigen Be-
schlussfassung vorgelegt wird, dies ei-
ner Beschlussempfehlung des Peti-
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tionsausschusses bedarf. Damit konnte 
die Behandlung der Petition im Plenum 
– anders als noch im Jahr 2009 – auf der 
Grundlage einer Beschlussempfehlung 
des Petitionsausschusses erfolgen. Im 
Ergebnis der Debatte lehnte der landtag 
allerdings die Beschlussempfehlung des 
Petitionsausschusses ab, die beinhalte-
te, dass der landesregierung empfohlen 
werden sollte, die Durchführung eines 
Mediationsverfahrens in einem Rechts-
streit zwischen dem land und einem 
Unternehmen zu einem Staatshaftungs-
begehren erneut zu überprüfen. Mehr-
heit im Plenum fand dagegen ein Ände-
rungsantrag der Koalitionsfraktionen mit 
dem Inhalt, dass dem Petenten anheim-
gegeben wird, den Rechtsweg auszu-
schöpfen.

Thematische Schwerpunkte

Neuregelung der Finanzierung des 
 öffentlich-rechtlichen Rundfunks
Im Dezember 2010 schlossen die Bun-
desländer den 15. Rundfunkänderungs-
staatsvertrag. Er wurde zwischenzeitlich 
von	allen	Landesparlamenten	ratifiziert.	

Zum 1. Januar 2013 soll damit ein neues 
System zur Finanzierung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks in Kraft treten. Der 
damit beabsichtigte Wechsel vom gerä-
teabhängigen Gebührenmodell zu einem 
wohnungsbezogenen Rundfunkbeitrag 
beschäftigt spätestens seit dem Ver-
tragsschluss die Bürger. Die dazu an den 
Petitionsausschuss herangetragenen Be-
schwerden reichen von der generellen 
ablehnung des neuen Finanzierungsmo-
dells für den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk	bis	hin	zu	spezifischen	Einzelfallfra-
gen zum Bestehen oder nichtbestehen 
einer	Rundfunkbeitragspflicht	bzw.	ent-
sprechender Befreiungsmöglichkeiten. 
Der Petitionsausschuss erachtete es 
deshalb für notwendig, die Petenten zu-
nächst über die hintergründe der neu-
regelungen zu unterrichten. Im Zuge der 
Digitalisierung der Medientechnik ist es 
zunehmend schwieriger geworden, die 
bisher getrennten Einzelmedien nach ih-
rer Empfangsart zu unterscheiden. Da-
mit stellt sich der bisherige Gerätebezug 
als anknüpfungspunkt für die Erhebung 
der Rundfunkgebühr als überholt dar. Mit 
dem neuen anknüpfungspunkt der Woh-
nung für das Entstehen einer Beitrags-
pflicht	soll	dieser	Tatsache	Rechnung	
getragen werden. Gleichzeitig ist beab-
sichtigt, den Verwaltungs- und Kontrol-
laufwand der Gebühreneinzugszentrale 
zu senken sowie damit einen maßgeb-
lichen Beitrag zur Stärkung der Privat-
sphäre der Beitragszahler zu leisten. 
Merklich in den Vordergrund rückt durch 
das neue System auch der solidarische 
Charakter	der	Rundfunkfinanzierung,	da	
grundsätzlich jeder einen Beitrag zu leis-
ten hat. Dies gilt nicht nur für Wohnungs-
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inhaber im privaten, sondern auch für 
Betriebsstätteninhaber im gewerblichen 
Bereich.

Wiederholt wird eingewandt, dass 
hier eine Bezahlung gefordert werden 
soll unabhängig davon, ob das angebot 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks tat-
sächlich genutzt wird oder nicht. Dem 
ist entgegenzuhalten, dass bereits das 
gegenwärtige System nicht auf die tat-
sächliche nutzung abstellt, sondern es 
vielmehr auf die tatsache des Bereithal-
tens eines Empfangsgerätes ankommt. 
Die anknüpfung an den haushalt ab 
2013 resultiert auch aus der grundsätzli-
chen Erwägung, dass heutzutage in ganz 
Deutschland technisch der Empfang von 
Rundfunk möglich ist und damit jede 
in einem haushalt lebende Person die 
Möglichkeit hat, die vielfältigen angebo-
te der öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten zu nutzen.

Für einen Großteil der Bürger wird 
sich zum 1. Januar 2013 nichts Grund-
legendes ändern, da der Zahlbetrag 
für hörfunk und Fernsehen als solcher 
gleichbleibt. anders stellt sich dies je-
doch für nutzer dar, die bisher keine 
Fernseh-, sondern nur Radiogebühr be-
zahlen. Betroffen fühlen sich auch die 
Eigentümer von Wochenendhäusern, 
was sich in der anzahl der dazu einge-
gangenen Petitionen widerspiegelt. Mit 
der zum 1. Januar 2013 in Kraft treten-
den neuordnung der Finanzierung des 
 öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind 
auch Zweit- bzw. Ferienwohnungen bei-
tragspflichtig,	unabhängig	davon,	ob	dort	
ein Rundfunkgerät vorhanden ist oder 

nicht. an dieser Stelle ist zu differenzie-
ren, was als Zweitwohnung gilt.

Besitzer von Kleingartenlauben 
 befürchten durch die neuregelung eine 
finanzielle	Mehrbelastung.	Der	§	3	des	
Bundeskleingartengesetzes regelt der-
artige	Bauten	bis	24	m�.	Dort	sei	nicht	
von einem eigenen eingerichteten haus-
halt auszugehen, sodass mangels Wohn-
eigenschaften keine weitere Rundfunk-
gebühr anfällt. allerdings beläuft sich die 
Größe von lauben in den neuen Bun-
desländern	nicht	selten	über	24	m�.	Auf-
grund massiver öffentlicher Kritik hin-
sichtlich dieser Problemlage erfolgte 
Ende 2011 eine Einigung zwischen den 
öffentlich-rechtlichen landesrundfunk-
anstalten, wonach die betreffende Rege-
lung des 15. Rundfunkänderungsstaats-
vertrages dahin gehend auszulegen sei, 
dass sogenannte Großlaubenbesitzer, 
deren Gartenhaus sich innerhalb einer 
Kleingartenanlage	befindet	und	nach-
weislich nicht zum Wohnen genutzt wird, 
 beitragsfrei gestellt sind.

Diese auslegung gilt jedoch nicht 
für Wochenendhäuser, die als (Zweit-)
Wohnung im Sinne des 15. Rundfunkän-
derungsstaatsvertrages ab dem 1. Janu-
ar	2013	beitragspflichtig	sind.	Dagegen	
wendeten sich Petenten mit dem Vor-
bringen, dass man schließlich immer nur 
an einer Stelle den Rundfunk nutzen kön-
ne. hier müssen sich die Petenten als 
Gegenargument gefallen lassen, dass in 
einem Mehrpersonenhaushalt nicht da-
von auszugehen ist, dass alle Beteilig-
ten zur gleichen Zeit am selben Ort das 
Rundfunkangebot nutzen. außerdem 
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sind bereits nach dem noch geltenden 
Recht rundfunktaugliche Geräte in Zweit-
wohnungen	gebührenpflichtig	-	gebüh-
renfreie Zweitgeräte gibt es nur innerhalb 
derselben Wohnung. Und es ändert sich 
auch nichts an der tatsache, dass nicht 
die konkrete nutzung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks bezahlt wird, son-
dern dessen grundsätzliche Bereitstel-
lung, somit die Möglichkeit der nutzung. 
Demzufolge bringt das ab 2013 geltende 
neue Recht für Zweitwohnungen keine 
Veränderung hinsichtlich der Zahlungs-
verpflichtung,	sondern	lediglich	hinsicht-
lich des anknüpfungspunktes. nur wenn 
tatsächlich bis dato in der Zweitwohnung 
oder Ferienimmobilie kein Rundfunkemp-
fangsgerät vorhanden war, ist deren Be-
sitzer	von	der	Reform	finanziell	negativ	
betroffen.

Gegen den haushaltbezogenen neu-
en Rundfunkbeitrag wurde zwischenzeit-
lich in Bayern Klage erhoben, deren aus-
gang es abzuwarten gilt. Es handelt sich 
dabei um eine sogenannte Popularkla-
ge, mit der die Verletzung landesverfas-
sungsrechtlich garantierter Grundrech-
te durch ein bayerisches Gesetz geltend 
gemacht wird. Würde dies durch das Ur-
teil bestätigt, wäre die bayerische Staats-
regierung	in	der	Pflicht,	mit	allen	am	15.	
Rundfunkänderungsstaatsvertrag betei-
ligten Bundesländern Änderungen bzw. 
eine neuregelung zu verhandeln. Eine 
unmittelbare auswirkung auf das land 
Brandenburg hat das Verfahren nicht. Mit 
dessen ausgang wird allerdings zu prü-
fen sein, inwieweit die Entscheidung as-
pekte von allgemeingültigkeit beinhaltet 
und diese bei der auslegung der Re-

gelungen des 15. Rundfunkänderungs-
staatsvertrages zu berücksichtigen wä-
ren.

Klärung der Zuständigkeiten für 
 stillgelegte Abfallanlagen

In Brandenburg existieren zahlreiche 
abfallansammlungen, bei denen die ei-
gentlich Verantwortlichen wie der Be-
treiber der anlage oder der eingesetzte 
Insolvenzverwalter nicht den ihnen ob-
liegenden	Entsorgungsverpflichtungen	
nachkommen. Ursachen für diese stillge-
legten oder nicht mehr betriebenen und 
illegalen abfalllager und ablagerungen 
können sowohl die Insolvenz des Unter-
nehmens als auch ein Verstoß gegen 
Auflagen	zum	Betrieb	der	Anlage	und	
dem damit einhergehenden Erlöschen 
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der Genehmigung zum Betrieb oder aber 
auch eine illegale abfallentsorgung sein. 
Da in den meisten Fällen der unmittel-
bare Verursacher zur Beseitigung nicht 
(mehr) herangezogen werden kann, wird 
durch die Bürger ein handeln der Um-
weltschutzbehörden erwartet. Wenn 
dann noch ein Brandereignis auf einer 
solchen Mülldeponie hinzukommt, so 
wachsen die Bedenken hinsichtlich mög-
licher Gefahren für Boden, Wasser, luft 
und somit natürlich auch für die Gesund-
heit der anwohner.

Die dem Petitionsausschuss zu die-
sem thema vorliegenden Petitionen 
drängen im Kernpunkt auf die Klärung 
der Frage, wer für die Kontrolle und/oder 
Beseitigung dieser Mülllager zuständig 
ist. Die Kommunen als träger des Brand-
schutzes sowie die landkreise als unte-
re abfall-, Bodenschutz- und Wasserbe-
hörde erachten sich als überfordert, die 
immissionsschutzrechtlichen Vorgaben 
zu erfüllen und so je nach Gefahrenlage 
auch die ordnungsgemäße Beräumung 
des jeweiligen Geländes zu veranlas-
sen. argumentativ wird darauf verwie-
sen, dass auf derartigen Deponien nicht 
ausschließlich Müll aus den umliegen-
den Gebieten gesammelt und verwertet, 
sondern vielfach auch aufgrund des du-
alen Systems aus dem gesamten land 
dorthin verbracht wurde. Es könne des-
halb nicht aufgabe der örtlichen Solidar-
gemeinschaft sein, sich der Beräumung 
einer solchen anlage anzunehmen, was 
auch	regelmäßig	deren	finanzielle	Leis-
tungsfähigkeit übersteigen würde. Dage-
gen argumentiert das zuständige Minis-
terium, dass spätestens drei Jahre nach 

Stilllegung einer solchen anlage auch 
deren Genehmigung abgelaufen sei. Da-
mit würde die Zuständigkeit auf die un-
tere abfallwirtschaftsbehörde beim je-
weiligen landkreis übergehen. In einem 
in der Sache vergleichbaren Rechtsstreit 
vor dem Verwaltungsgericht wurde hin-
sichtlich der abgrenzung der Zuständig-
keiten festgestellt, dass sich diese nicht 
nach der anlagenstilllegung oder der Ein-
stellung des Betriebs bzw. den hiernach 
berechneten Fristen richtet, sondern viel-
mehr danach, ob es sich grundsätzlich 
um eine genehmigungsbedürftige anlage 
handelt oder gehandelt hat. 

Jenseits der unverzüglich erforder-
lichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 
bei und in Folge von Brandereignissen 
bedarf es der grundsätzlichen Klärung 
der Zuständigkeiten für die Beseitigung 
dieser Müllansammlungen. Dazu ver-
folgte der ausschuss die Entwicklung im 
Geschäftsbereich des zuständigen Mi-
nisteriums. Zwar war eine grundsätzliche 
Gesprächsbereitschaft zu verzeichnen, 
aber eine abschließende Klärung konnte 
zwischen den Vertretern der landesre-
gierung und den kommunalen Spitzen-
verbänden nicht herbeigeführt werden.

Mit der ministeriellen Änderung der 
abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeits-
verordnung im august 2012 sollte dieser 
Zuständigkeitsstreit beendet werden. Im 
anhang 2 der Verordnung wird für alle 
108	im	Land	Brandenburg	befindlichen	
stillgelegten oder nicht mehr betriebenen 
und illegalen abfalllager und ablagerun-
gen die abfallrechtliche Überwachungs-
zuständigkeit explizit festgelegt. Entwe-
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der ist die landesverwaltung oder der 
betreffende landkreis bzw. die betref-
fende kreisfreie Stadt als untere abfall-
wirtschaftsbehörde zuständig. Jedoch 
regt sich hiergegen bereits Widerstand. 
Und auch aufgrund der immensen Ent-
sorgungskosten ist nicht mit einer kurz-
fristigen Beseitigung der Mülllager zu 
rechnen. Es soll deshalb ein Kriterienka-
talog zur Gefährlichkeit aller 108 anlagen 
erstellt werden, wonach über eine gege-
benenfalls erforderliche Entsorgung ent-
schieden werden soll.

Die von den Petenten konkret ange-
sprochenen Mülllager liegen mit der Ver-
ordnungsänderung in der Zuständigkeit 
der landesverwaltung, sodass ihrem an-
liegen im Wesentlichen Rechnung getra-
gen werden konnte.

Bekämpfung des 
 Eichenprozes sionsspinners
Unmittelbar in augenschein nehmen 
konnten die Mitglieder des Petitions-
ausschusses den Gegenstand mehre-
rer Petitionen betroffener Bürger. Der 
Eichenprozessionsspinner, eine als 
 Eichenschädling bewertete und auch für 
den Menschen wegen ihrer giftigen so-
genannten Brennhaare als gesundheits-
schädlich erachtete nachtfalterraupe, 
hatte sich auch auf dem Gelände des 
landtages ausgebreitet. Die Petenten 
in den betroffenen Ortschaften beklag-
ten fühlbare Einschränkungen der le-
bensqualität nicht nur durch Sperrungen 
des öffentlichen Raumes, sondern auch 
durch nicht unerhebliche Beeinträchti-
gungen der Gesundheit durch ausschlä-
ge, Reizungen und atemwegserkrankun-

gen. Die behördlichen Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Raupen bezeichneten 
die Petenten als unzureichend.

trotz der jeweils lokalen Betroffen-
heit kritisierten die Petenten weniger das 
handeln der örtlichen Behörden – die 
ihre	finanziellen	und	rechtlichen	Möglich-
keiten regelmäßig ausschöpften – son-
dern erkannten strukturelle hindernis-
se im land Brandenburg hinsichtlich der 
wirkungsvollen Bekämpfung der Raupe. 
Dieser Eindruck hat sich für den aus-
schuss nach Eingang der Stellungnah-
men der zuständigen landkreise und 
Ministerien bestätigt. angesichts der 
mannigfaltigen rechtlichen Beschrän-
kungen der Bekämpfung des Spinners 
etwa in Bezug auf alleebäume, Waldge-
biete, Wohngebiete und Privatgrundstü-
cke sowie der ordnungs-, gesundheits- 
und chemikalienrechtlichen aspekte 
war das kritisierte behördliche Vorge-
hen aus Sicht des ausschusses gleich-
wohl nachvollziehbar. In Rechnung zu 
stellen bei der Bewertung der Vorgän-
ge um den Eichenprozessionsspinner 
sind das sehr enge Zeitfenster, in dem 
eine wirkungsvolle Bekämpfung der lar-
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ven möglich ist, sowie die im Vergleich 
zu den vergangenen Jahren überpro-
portionale ausbreitung der Raupen im 
land Brandenburg, die vor allem im Kli-
mawandel begründet zu sein scheint. 
Mit den zuständigen Ministerien stellte 
der ausschuss fest, dass angesichts der 
vielfältigen örtlichen und sachlichen Zu-
ständigkeiten der Schädlingsbekämp-
fung	ein	flexibles	Instrumentarium,	das	
mit der ausbreitung der Raupe hätte 
Schritt halten können, nicht zur Verfü-
gung stand. Darüber hinaus war auch die 
bundesrechtliche Genehmigungspraxis 
bei aller notwendigkeit einer Folgenab-
schätzung nicht dazu angetan, eine um-
fassende Bekämpfung durch geeignete 
Pflanzenschutzmittel	sicherzustellen.	

In tatsächlicher hinsicht ist im 
herbst des Jahres ein weiteres Vor-
gehen gegen den Eichenprozessions-
spinner obsolet geworden, da sich der 
Bestand unterdessen als nachtfalterpo-
pulation zeigt. Positiv zu vermerken ist, 
dass wegen des jährlich verstärkt wie-
derkehrenden Befalls vonseiten eines 
der zuständigen Ministerien zur Vorbe-
reitung der Saison 2013 eine interminis-
terielle arbeitsgruppe einberufen wird, 
die auch unter Einbeziehung des Bun-
des mit seinen Zulassungsbehörden und 
Forschungseinrichtungen eine umfang-
reiche abstimmung der Bekämpfungs-
möglichkeiten vornimmt. Diese Koordi-
nationsbestrebungen werden auch von 
den landkreisen begrüßt, die sich davon 
eine	Entlastung	und	Effizienzsteigerung	
bei den örtlichen Gegenmaßnahmen er-
hoffen. Der Petitionsausschuss konn-
te den Petenten insoweit eine Verbes-

serung der Bekämpfungspraxis für das 
Jahr 2013 in aussicht stellen. Er geht 
angesichts der im Berichtszeitraum be-
obachteten breiten Diskussion des the-
mas im landtag, in der Öffentlichkeit 
und der Presse davon aus, dass das in-
soweit gesteigerte Problembewusstsein 
der zuständigen Stellen sich in einer von 
den Bürgern als hinreichend empfunde-
nen Behandlung der Problematik nieder-
schlagen wird.

Anträge auf Schallschutzmaß nahmen 
im Zuge des Vorhabens Flughafen 
BER
Ungeachtet der hinlänglich bekannten 
Verzögerung der Eröffnung des neu-
en	Großflughafens	ließ	sich	das	Fort-
schreiten der Umsetzung des Vorhabens 
auch an einem erhöhten Eingang ent-
sprechender Petitionen ablesen. hatte 
sich der Petitionsausschuss im vergan-
genen Jahr bei Eingaben, die den Flug-
hafen BER betrafen, schwerpunktmäßig 
mit – in geringem Umfang ebenfalls noch 
eingehenden – grundsätzlichen Stand-
ortfragen und Flugroutenfestlegungen 
zu befassen, wird das Petitionsaufkom-
men aktuell maßgeblich von anliegen 
bestimmt, die die konkrete Umsetzung 
von Schallschutzmaßnahmen an oder in 
Wohngebäuden der insoweit belasteten 
Bürger betreffen. Die beim ausschuss 
eingegangenen Petitionen bildeten da-
bei nahezu die gesamte Bandbreite an 
denkbaren Fallbeispielen ab, bei denen 
betroffene Bürger Verwerfungen zwi-
schen der tatsächlich drohenden lärm-
belastung und dem Ob und Wie der 
zugestandenen Schallschutzmaßnah-
men erblickten – von der Zuordnung in 
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ein Schallschutzgebiet bis zur Wahl der 
Schalldämmlüfterbauart.

Einen ersten Schwerpunktbereich 
stellten hierbei solche Baulichkeiten dar, 
die zwar dauernd als Wohnraum dienen, 
örtlich im Schallschutzbereich liegen 
und mithin eine mit der Situation von an-
spruchsberechtigten vergleichbare Be-
lastung für die Betroffenen gegeben ist, 
aber aus verschiedenen rechtlichen und 
tatsächlichen Gründen Schallschutzmaß-
nahmen ganz oder teilweise abgelehnt 
worden sind. Dies betrifft etwa nach 
Maßstäben der aktuellen Bauordnung 
baurechtswidrige Gebäude, die aber als 
Wohngebäude Bestandsschutz genie-
ßen, bauordnungswidrige, jedoch für die 
Wohnnutzung maßgebliche Gebäudetei-
le, oder aber Gebäude, die rechtlich le-
diglich unter die Schallschutzanforde-
rungen des alt-Flughafens Schönefeld 
fallen. Dem ausschuss blieb es hierbei 
kompetenzhalber versagt, die anknüp-
fungspunkte des maßgeblichen, gericht-
lich überprüften Planfeststellungsbe-
schlusses infrage zu stellen. Dennoch 
konnte der ausschuss konstatieren, dass 
zum Zeitpunkt der Berichterstattung in 
einigen Fällen Kulanzregelungen zwi-
schen der Flughafengesellschaft und 
den Betroffenen gefunden werden konn-
ten. Inwiefern vor dem hintergrund der 
jüngsten Entscheidung der Rechtspre-
chung zur Umsetzung der Schallschutz-
ziele bisher ausschließlich über Kulanz-
regelungen handhabbare Sachverhalte 
und noch offene dahin gehende Petitio-
nen den Vorstellungen der Betroffenen 
entsprechenden Entscheidungen zuge-
führt werden, vermochte der Petitions-

ausschuss zum Berichtszeitpunkt nicht 
zu beurteilen. 

In anderen Fällen richtete sich die 
Kritik von Betroffenen gegen die konkre-
ten Bestimmungen der baulichen Umset-
zung zugestandener Schallschutzmaß-
nahmen. Mehrere Petenten beklagten, 
dass die vertraglich zugesicherten 
Dämmmaßnahmen weder dem ener-
getischen noch dem klima- und lärm-
schutztechnischen Stand der technik 
entsprächen. hierbei musste der Petiti-
onsausschuss feststellen, dass das zu-
ständige Ministerium die Einwände der 
Petenten letztlich nicht widerlegen konn-
te. Der ausschuss erwartet nunmehr eine 
gutachterliche Klärung der Frage, ob das 
derzeit gewährte technische Schutzni-
veau den rechtlichen anforderungen ge-
nügt, und wird gegebenenfalls entspre-
chende Bewertungen vornehmen und 
hinweise geben.

Bezüglich weiterer Beschwerden 
konnte der Petitionsausschuss feststel-
len, dass die gebotene Umsetzung des 
Schallschutzes zwar in die Wohn- und 
lebenssphäre der Betroffenen eingreift 
und individuelle Belastungen nicht von 
der hand zu weisen sind, die jeweils ge-
plante bautechnische ausführung aber 
dem Umbau im vorhandenen Bestand 
geschuldet ist. Insgesamt konnte der 
ausschuss bei den letztgenannten Peti-
tionen den Eindruck gewinnen, dass ver-
sucht worden ist, unter Beachtung der 
Schallschutzmaßgaben der Planfeststel-
lung die sich aus den notwendigen Um-
baumaßnahmen ergebenden Einschrän-
kungen so gering wie möglich zu halten. 
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Eine über den Berichtszeitraum hin-
weg auf einheitlicher Grundlage erfolgen-
de Beantwortung aller auf Schallschutz-
maßnahmen abzielender anliegen wurde 
aus Sichtweise des Petitionsausschus-
ses durch die planungsrechtliche und 
schließlich gerichtliche Veränderung der 
Maßstäbe an das einzuhaltende Schall-
schutzniveau nicht erleichtert. Insoweit 
blieb der ausschuss bei seiner Bewer-
tung der Rechtmäßigkeit behördlichen 
handelns darauf beschränkt, dieses mit 
jeweils geltendem Recht abzugleichen. 
Der ausschuss musste feststellen, dass 
diese rechtliche Unsicherheit über den 
Umfang des Schallschutzes sich auch 
in der antragsbearbeitung und im Kom-
munikationsverhalten der Flughafenge-
sellschaft und der durch sie beauftrag-
ten Unternehmen gegenüber mehreren 
Petenten niederschlug. Dies äußerte sich 
spiegelbildlich in der von Petenten geäu-
ßerten dahin gehenden Kritik. Der Peti-
tionsausschuss geht jedoch davon aus, 
dass die mit Bescheid vom 2. Juli 2012 
durch das zuständige Ministerium ergan-
gene	Verpflichtung	der	Flughafengesell-
schaft, die seitens der Rechtsprechung 
erhöhten anforderungen an den lärm-
schutz umzusetzen, sich konkret und 
positiv auf die Umsetzung von Schall-
schutzmaßnahmen bei den Betroffenen 
auswirken wird.

Einzelfälle

Kindertagespflege bei gleichzeitiger 
Vollzeitpflege
Eine tagesmutter, die neben ihren 
	Tages	kindern	auch	ein	Pflegekind	in	Voll-
zeitpflege	betreut,	schilderte	dem	Peti-

tionsausschuss ihre Sorge, aufgrund ei-
ner geänderten Richtlinie zur Förderung 
der	Kindertagespflege	in	ihrem	Land-
kreis keine Verlängerung ihrer Erlaubnis 
bzw.	keine	neue	Erlaubnis	zur	Tagespfle-
ge, mit der sie ihren lebensunterhalt ver-
dient, mehr zu erhalten. Der zustän dige 
landrat bestätigte dem ausschuss in 
der erbetenen Stellungnahme, dass der 
landkreis aus sozialpädagogischer Sicht 
eine	„Vermischung“	von	Kindertagespfle-
ge	und	Vollzeitpflege	als	ungünstig	an-
sieht und künftig keine Erlaubnis zur Kin-
dertagespflege	mehr	erhalten	soll,	wer	
hilfe zur Erziehung in Form von Vollzeit-
pflege	leistet.	

Der Petitionsausschuss gelangte 
im Ergebnis seiner Überprüfung zu der 
Einschätzung, dass diese auffassung 
des landkreises nicht im Einklang mit 
den geltenden rechtlichen Bestimmun-
gen steht, da im Sozialgesetzbuch VIII 
ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer 
Erlaubnis	zur	Kindertagespflege	veran-
kert ist, wenn die betreffende Person für 
die	Kindertagespflege	geeignet	ist.	Das	
gleichzeitige Innehaben einer Erlaubnis 
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zur	Kindertagespflege	und	einer	Erlaub-
nis	zur	Vollzeitpflege	schließen	die	ge-
setzlichen Vorschriften dabei nicht aus. 
aus diesem Grund beschloss der Pe-
titionsausschuss in dieser angelegen-
heit, das zuständige Ministerium aufzu-
fordern, seine Rechtsauffassung zu dem 
angekündigten Vorgehen des landkrei-
ses hinsichtlich der künftigen Erteilung 
einer	Erlaubnis	zur	Kindertagespflege	
darzulegen. Das Ministerium bestätig-
te daraufhin in seiner Stellungnahme die 
rechtliche Bewertung des Petitionsaus-
schusses und stellte klar, dass ein gene-
reller ausschluss gleichzeitiger angebote 
von	Kindertagespflege	und	Vollzeitpfle-
ge nach den gesetzlichen Vorgaben nicht 
möglich	ist,	sondern	vielmehr	die	Pfle-
gepersonen einen anspruch auf Prüfung 
ihres antrages und auf Erteilung der Er-
laubnis	zur	Kindertagespflege	haben,	
wenn dem nach entsprechender Einzel-
fallbeurteilung und Einzelfallentschei-
dung keine hinderungsgründe entgegen-
stehen. In der Folge wurde der landrat 
mit den übereinstimmenden Einschät-
zungen des ausschusses und des Mi-
nisteriums konfrontiert und um Überprü-
fung gebeten, inwieweit der landkreis 
Veranlassung sieht, seine angekündigte 
Vorgehensweise, generell keine Erlaub-
nis	zur	Kindertagespflege	mehr	zu	ertei-
len, wenn der antragsteller bereits Voll-
zeitpflege	leistet,	zu	verändern.	In	seiner	
weiteren Stellungnahme akzeptierte der 
zuständige landrat die ihm dargeleg-
ten rechtlichen Bedenken. Er teilte mit, 
dass entgegen der angedachten Verfah-
rensweise künftig das nebeneinander 
von	Kindertagespflege	und	Vollzeitpfle-
ge nicht generell ausgeschlossen wer-

den soll, sondern vielmehr das Verfah-
ren auf eine Einzelfallprüfung umgestellt 
wird. nach auskunft des landrates soll-
te dem Jugendhilfeausschuss eine ent-
sprechende Änderung der Richtlinie zur 
Förderung	der	Kindertagespflege	vorge-
schlagen werden. Mit diesem positiven 
Ergebnis konnte das Petitionsverfahren 
abgeschlossen werden. 

Im nachgang erhielt der Petitions-
ausschuss von der Petentin eine Dan-
keskarte mit der Information, dass der 
Jugendhilfeausschuss die Richtlinie zwi-
schenzeitlich in ihrem Sinne geändert hat 
und sie sehr glücklich ist, durch die hilfe 
des ausschusses weiterhin ihrer arbeit 
als tagesmutter nachgehen zu dürfen.

Rückforderung von Arbeitslosengeld 
wegen rückwirkender Rentengewäh-
rung
Die Petentin bezog in den Jahren 2008 
bis 2010 arbeitslosengeld  I und war seit 
dem Jahr 2010 auf arbeitslosengeld  II 
angewiesen. Bereits im Jahr 2007 hat-
te sie bei dem zuständigen Rentenver-
sicherungsträger einen antrag auf Er-
werbsminderungsrente, die sogenannte 
EU-Rente gestellt. Der Rentenversiche-
rungsträger bewilligte eine solche Rente 
im Jahr 2011 rückwirkend ab einem Zeit-
punkt im Jahr 2009 und teilte dies dem 
für die Petentin zuständigen Jobcenter 
mit. Für den überlappenden Zeitraum der 
finanziellen	Unterstützungen	machte	das	
Jobcenter zunächst einen Erstattungs-
anspruch gegenüber dem Rentenversi-
cherungsträger geltend. Dieser gewährte 
jedoch nur einen Erstattungsbetrag, der 
nicht die gesamte Rückforderungssum-
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me des Jobcenters ausglich. Dadurch 
sah sich das Jobcenter veranlasst, ei-
nen ausgleich durch Erlass eines aufhe-
bungs- und Rückforderungsbescheides 
gegenüber der Petentin zu verlangen. 
nachdem der Petitionsausschuss vom 
zuständigen Ministerium eine Stellung-
nahme erbeten hatte, wies dieses das 
Jobcenter darauf hin, dass einem sol-
chen Erstattungs- und aufhebungsbe-
scheid der Rechtsgrund fehlt, da es sich 
bei dem hier einschlägigen Erstattungs-
verfahren um ein solches zwischen leis-
tungsträgern handelt, an dem der leis-
tungsempfänger nicht beteiligt ist. Daher 
konnte auch der vom Jobcenter der Pe-
tentin gegenüber erhobene Vorwurf, sie 
habe	Mitwirkungspflichten	bezüglich	der	
Rückerstattung verletzt, nicht aufrechter-
halten werden. 

Das zuständige Ministerium teilte 
dem ausschuss im Ergebnis der Stel-
lungnahme mit, dass der Rückforde-
rungsbescheid in Ermangelung eines 
Rechtsgrundes aufgehoben wird. Mona-
te nach dieser ankündigung wandte sich 
die Petentin erneut an den ausschuss 
und berichtete, dass zwar die Zahlungs-
frist ausgesetzt blieb, der Rückforde-
rungsbescheid jedoch nicht aufgehoben 
worden war. nachdem der Petitionsaus-
schuss bei dem Ministerium nochmals 
eine Prüfung veranlasst hatte, stellte sich 
heraus, dass die aufhebung zwar einer 
Sachbearbeiterin des Jobcenters auf-
getragen worden, aber aus nicht mehr 
nachvollziehbaren Gründen unterblieben 
war. Eine auswertung des Sachverhaltes 
zwischen dem Ministerium und dem lei-
ter des Jobcenters führte schließlich zum 

umgehenden Erlass des aufhebungsbe-
scheides.

Gebärdensprachdolmetscher für die 
Kommunikation zwischen Schule und 
gehörlosen Eltern

Bereits in seinem vorletzten Jahresbe-
richt vom 26. Oktober 2010 (Drucksache 
5/2218) stellte der Petitionsausschuss 
das Problem gehörloser Eltern dar, die 
bei der teilnahme an Elternversammlun-
gen und Elternsprechtagen in der Schu-
le ihrer Kinder auf die Übersetzung durch 
einen Gebärdensprachdolmetscher an-
gewiesen sind, rechtliche Regelungen 
zur Bereitstellung und Finanzierung von 
Gebärdensprachdolmetschern für eine 
barrierefreie Kommunikation in der Schu-
le aber nicht existieren. Im Rahmen der 
seit dem Jahr 2009 in dieser Frage an-
hängigen Petitionen ließ sich der aus-
schuss wiederholt vom für Bildung zu-
ständigen Ministerium sowie von der 
landesregierung berichten. Darüber hi-
naus wurde auch der für Schule zustän-
dige Fachausschuss des landtages fort-
laufend beteiligt. 
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Vor dem hintergrund, dass die dem 
landesverband der Gehörlosen seit dem 
Jahr 2009 jährlich auf antrag für Kom-
munikationshilfen bereitgestellten lot-
tomittel nicht als ausreichend erachtet 
wurden, beschloss der Petitionsaus-
schuss, mit der Empfehlung an die lan-
desregierung heranzutreten Regelungen 
zu schaffen, um hör- und sprachbehin-
derten Eltern die Kommunikation mit 
Schulen sowohl in Verwaltungsverfah-
ren als auch bei Elternsprechtagen oder 
Elternversammlungen zu ermöglichen 
bzw. die Kommunikationsmöglichkei-
ten zu verbessern. In der Folge stellte 
die landesregierung eine entsprechen-
de novellierung des Brandenburgischen 
Behindertengleichstellungsgesetzes in 
aussicht. Im Ergebnis mehrfacher nach-
fragen des ausschusses auch hinsicht-
lich der Ermittlung der Bedarfe konn-
te im august 2012 festgestellt werden, 
dass die landesregierung nach nicht un-
erheblichen Verzögerungen infolge der 
komplexen abstimmungsprozesse den 
Gesetzentwurf für ein neues Behinder-
tengleichstellungsgesetz in den landtag 
eingebracht hat. Die 1. lesung im Plenum 
fand am 29. august 2012 statt. Im Ge-
setzentwurf ist ein Recht für Menschen 
mit einer hör- und Sprachbehinderung 
auf Inanspruchnahme von Gebärden-
sprachdolmetschern oder Verständigung 
durch nutzung von anderen geeigneten 
Kommunikationshilfen im erforderlichen 
Umfang ohne zusätzliche Kosten für die 
Berechtigten vorgesehen, welches nun-
mehr auch die Kommunikation mit den 
Kommunen betrifft und sich ausdrücklich 
auch auf den Schulbereich und die im 
Rahmen des Schulverhältnisses wahr-

zunehmenden	Rechte	und	Pflichten	von	
Eltern minderjähriger Schüler, die eine 
Kommunikation mit der Schule erfordern 
(insbesondere bei Elternversammlungen 
und Elterngesprächen), erstrecken soll. 
Im haushaltsplanentwurf für 2013/2014 
sind in einem neuen titel jährlich Mittel in 
höhe von 100.000 Euro für die Erstattung 
von aufwendungen zur Inanspruchnah-
me von Kommunikationshilfen nach dem 
Behindertengleichstellungsgesetz vorge-
sehen, mit denen der Bedarf für eine bar-
rierefreie Kommunikation in Verwaltungs-
verfahren sowie in der Schule gedeckt 
werden soll. Den mit den Petitionen ver-
folgten berechtigten anliegen kann damit 
in absehbarer Zeit entsprochen werden. 

Mit Blick darauf, dass der landtag 
den Gesetzentwurf für ein neues Behin-
dertengleichstellungsgesetz federfüh-
rend an den für Soziales zuständigen 
Fachausschuss überwiesen hat, ent-
schied der Petitionsausschuss, die Peti-
tionen gemäß § 8 des Petitionsgesetzes 
diesem ausschuss zur Mitberatung zu-
zuleiten. Damit soll sichergestellt wer-
den, dass die im über drei Jahre anhän-
gigen Petitionsverfahren gewonnenen 
Erkenntnisse bei der Gesetzesberatung 
Berücksichtigung	finden	können.	An	die	
Mitglieder des Fachausschusses erging 
die ausdrückliche Bitte des Petitions-
ausschusses, sich im Rahmen des Be-
ratungsverfahrens im Fachausschuss 
zur novelle des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes in Verbindung mit der 
haushaltsberatung für die Belange der 
hör- und sprachbehinderten Eltern min-
derjähriger Schüler einzusetzen. Der 
abschluss des parlamentarischen Ge-
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setzgebungsverfahrens zum Behinder-
tengleichstellungsgesetz und zum lan-
deshaushalt 2013/2014 bleibt nunmehr 
abzuwarten.

Heranziehung zu Abwasseran-
schlussbeiträgen und bauliche Nutz-
barkeit eines Grundstücks
Der Petent war als Eigentümer seines im 
außenbereich gelegenen hausgrund-
stücks im Jahre 1997 zur Zahlung eines 
Beitrages für die herstellung der abwas-
serentsorgung herangezogen worden. 
Obgleich die dort vorhandene Bebau-
ung seitens des zuständigen Zweckver-
bandes als „Ruine“ bezeichnet worden 
war,	sah	dieser	eine	Beitragspflicht	für	
das Grundstück wegen des wirtschaftli-
chen Vorteils, den die abwasserentsor-
gung bedeutet, als gegeben an. Diese 
heranziehung war auch durch den Petiti-
onsausschuss nicht zu beanstanden. al-
lerdings musste der Zweckverband auf 
anfrage des Petitionsausschusses ein-
räumen, dass der Widerspruch des Pe-
tenten, wie von ihm beklagt, über 13 Jah-
re hinweg unbeantwortet geblieben war. 
letztlich wurde der Widerspruch erst - 
ablehnend - beschieden, nachdem der 
Petitionsausschuss um Stellungnahme 
gebeten hatte. Für die Versäumnisse in 
der Bearbeitung des Vorgangs entschul-
digte sich der Verbandsvorsteher aus-
drücklich.

anlass zu der Petition hatte dem Pe-
tenten neben der unterbliebenen Bear-
beitung seines Widerspruchs der Um-
stand gegeben, dass ihm trotz des 
baulichen Zustands seines hausgrund-
stücks bei gleichzeitiger heranziehung zu 

den Kosten der abwassereinrichtungen 
die bauliche herrichtung seines Grund-
stücks durch die Gemeinde und den in 
den 1990er Jahren zuständig gewesenen 
landkreis versagt worden war. Der Pe-
tent hatte seine Bemühungen unterdes-
sen von der herstellung der Bebauung 
–  in der Sache ohne Erfolg  – auf ein ab-
sehen von der heranziehung zu den ab-
wasserbeiträgen verlagert. Erst auf das 
Stellungnahmeersuchen des ausschus-
ses an den zum Zeitpunkt der Petition 
als Bauaufsichtsbehörde zuständigen 
landkreis stellte dieser in aussicht, dass 
bei neubewertung der tatsächlichen Ge-
gebenheiten und leichten Änderungen 
am Vorhaben des Petenten Erfolgsaus-
sichten für den Bauantrag gesehen wür-
den. In der damit angestoßenen Kom-
munikation zwischen dem Petenten, der 
Gemeinde und dem landkreis änder-
te der Petent die Bauvorlage dahin ge-
hend, dass der landkreis nunmehr von 
einer Genehmigungsfähigkeit des Vorha-
bens ausging. auch die in der Gemein-
de bestehenden Bedenken hinsichtlich 
der Erschließung des Grundstückes teil-
te der landkreis nicht. Mit der Ersetzung 
des gemeindlichen Einvernehmens durch 
den landkreis konnte der Bauantrag po-
sitiv beschieden und das anliegen der 
Petition –  heranziehung zu abwasser-
beiträgen nur für ein nutzbares Grund-
stück  – im Sinne des Betroffenen geklärt 
werden.

Pflicht zur Nutzung von Radwegen
Den Petitionsausschuss erreichen häu-
fig	Petitionen	von	Bürgern,	die	eine	Be-
schränkung des Straßenverkehrs in 
ihrem Wohnumfeld aus Gründen des Im-
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missionsschutzes oder der Verkehrssi-
cherheit wünschen. Regelmäßig weisen 
die landkreise und kreisfreien Städte, 
die für die Beschilderung zuständig sind, 
auf den § 45 absatz 9 der Straßenver-
kehrsordnung hin, nach dem eine Ver-
kehrsbeschränkung nur dann erfolgen 
kann, wenn dies aufgrund besonderer 
Umstände zwingend geboten ist. Be-
schränkungen	und	Verbote	des	fließen-
den Verkehrs dürften nur dort angeord-
net werden, wo aufgrund der besonderen 
örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenla-
ge besteht, die das allgemeine Risiko ei-
ner Beeinträchtigung von Rechtsgütern 
erheblich übersteigt. Wenn eine derar-
tig	qualifizierte	Gefahrenlage	nicht	vor-
liegt, muss dem Petenten mitgeteilt wer-
den, dass eine verkehrsbeschränkende 
Beschilderung nicht erfolgen kann. In 
diesem Zusammenhang wird von Bür-
gern	häufig	das	Argument	vorgebracht:	
„… muss denn erst etwas passieren“. 

Ein Petent machte den Petitionsaus-
schuss auf einen Sachverhalt aufmerk-

sam, in dem offensichtlich bisher ent-
gegen	den	rechtlichen	Vorgaben	häufig	
Restriktionen im Straßenverkehr durch 
eine entsprechende Beschilderung vor-
genommen wurden. Er beschwerte sich 
über die Beschilderung eines Radweges 
mit dem Verkehrszeichen 241 (getrenn-
ter Rad- und Gehweg). Eine Beschilde-
rung mit diesem Verkehrszeichen führt 
dazu, dass dem Radfahrer nicht nur ge-
boten wird, den Radweg zu nutzen; es 
verpflichtet	ihn	auch	dazu	und	verbie-
tet die nutzung der Fahrbahn. Es han-
delt sich hier somit um eine Verkehrsein-
schränkung im Sinne des § 45 absatz 9 
der Straßenverkehrsordnung. Das Bun-
desverwaltungsgericht hat in einem Ur-
teil vom 18. november 2010 ausgeführt, 
dass die Regelungen zu Verkehrsbe-
schränkungen auch auf die Beschil-
derung von Radwegen und das damit 
verbundene Verbot der nutzung der 
Fahrbahn durch Radfahrer angewandt 
werden müssen. Dies führt dazu, dass 
eine Beschilderung mit dem Verkehrs-
zeichen 241 dort aufzuheben ist, wo kei-
ne	besondere	qualifizierte	Gefahrenla-
ge für die Verkehrsteilnehmer besteht. 
Im konkreten Fall hatte der Petent die 
Benutzungspflicht	für	einen	an	einer	
landesstraße in einer Ortsdurchfahrt 
verlaufenden geschotterten Radweg be-
anstandet. In einer ersten Stellungnah-
me teilte der zuständige landkreis mit, 
dass zu der Petition, in der auch auf die 
Entscheidung des Bundesverwaltungs-
gerichts hingewiesen worden war, eine 
anhörung der Polizeibehörde und des 
Straßenbaulastträgers durchgeführt wer-
de. In der Unfalltypenstreckenkarte für 
den Zeitraum 2009 bis 2011 sei ein Unfall 
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mit Radfahrern nicht verzeichnet. aller-
dings wäre es unverantwortlich, Radfah-
rer von einem baulich getrennten Rad-
weg auf die Fahrbahn zu schicken. Die 
Beschilderung sei derzeit gesetzeskon-
form. 

Der Petitionsausschuss hat diese 
ausführung des landkreises hinterfragt, 
da auf den vom Petenten vorgelegten 
Fotos eine besondere Gefährdungssitu-
ation aufgrund der Breite der Straße und 
der guten Sichtverhältnisse nicht erkenn-
bar war. Im Rahmen seiner ergänzen-
den Stellungnahme teilte der landkreis 
dann mit, dass das zuständige Ministe-
rium zwischenzeitlich im Rahmen einer 
Dienstbesprechung eine arbeitshilfe für 
die	Überprüfung	der	Benutzungspflicht	
vorhandener Radwege übergeben und 
erläutert habe. hierbei sei insbesonde-
re auf die anwendbarkeit des Urteils des 
Bundesverwaltungsgerichts hingewiesen 
worden. Den Vorgaben entsprechend 
werde nun im konkreten Einzelfall die 
Radwegebenutzungspflicht	aufgehoben.	
Dem anliegen des Petenten wurde somit 
im vollen Umfang entsprochen.

Zusammenarbeit zwischen Jugend-
amt und Pflegeeltern
Eine	Pflegemutter,	die	zwei	Pflegekin-
der seit deren Geburt vor zehn bzw. acht 
Jahren in ihrer Familie betreut, wandte 
sich mit einer Petition an den Petitions-
ausschuss, in der sie große Probleme in 
der Zusammenarbeit mit dem Jugend-
amt schilderte. Sie kritisierte insbeson-
dere die mangelnde Unterstützung durch 
das Jugendamt bei der lösung von Pro-
blemen. Beispielhaft führte sie die ableh-

nung eines Schulbegleiters für eines ih-
rer	Pflegekinder	an,	das	nach	fachlichen	
Einschätzungen mit Ängsten, aggressi-
onen und Verweigerungshaltungen auf-
fällig geworden ist. In ihren ausführun-
gen kam die Sorge zum ausdruck, dass 
das Jugendamt wegen der andauernden 
Konflikte	mit	ihr	die	den	Kindern	gewähr-
te Jugendhilfemaßnahme beenden und 
die Kinder aus ihrem haushalt nehmen 
würde. 

Der in der angelegenheit um Stel-
lungnahme ersuchte zuständige land-
rat räumte Probleme in der Kommuni-
kation und im organisatorischen ablauf 
ein. Im Rahmen eines Gesprächs baten 
Mitarbeiter des Jugendamtes die Peten-
tin ausdrücklich um Entschuldigung. Es 
wurden sodann konkrete Maßnahmen 
festgelegt, mit denen die in der Vergan-
genheit aufgetretenen Unzulänglichkei-
ten künftig abgestellt werden sollten. auf 
konkrete nachfrage des Petitionsaus-
schusses berichtete der landrat über 
die Umsetzung der festgelegten Maß-
nahmen. Dabei ging es unter anderem 
um die Gewährleistung des Erlasses 
rechtsmittelfähiger Bescheide mit ent-
sprechender Begründung auf alle anträ-
ge	der	Pflegemutter	innerhalb	von	vier	
bis acht Wochen, der Erstellung von Zwi-
schenmitteilungen bei länger andauern-
den Prüfungen und des Besprechens 
von Ermessensentscheidungen in den 
halbjährlich	stattfindenden	Hilfeplange-
sprächen. Zudem wurde dem antrag der 
Petentin auf Eingliederungshilfe in Form 
eines	Schulbegleiters	für	ihr	Pflegekind	
nachträglich doch noch stattgegeben. 
Der landrat versicherte gegenüber dem 



26    BERIcht

ausschuss, dass seitens des Jugendam-
tes ein konstruktiver Dialog mit der Pe-
tentin	als	Pflegemutter	und	auch	dem	
Pflegevater	angestrebt	wird,	um	den	Er-
folg der Jugendhilfemaßnahme sicherzu-
stellen. Gleichzeitig verwies er aber auch 
auf	die	generelle	Verpflichtung	des	Ju-
gendamtes,	gemeinsam	mit	den	Pflege-
personen die Erziehung und Entwicklung 
der	Pflege	kinder	bestmöglich,	immer	mit	
Blick auf das Kindeswohl, zu gestalten. 

Der Petitionsausschuss konnte im 
Ergebnis seiner Prüfung den Eindruck 
gewinnen, dass nunmehr seitens des 
 Jugendamtes besonderes augenmerk 
auf	eine	den	Pflegekindern	förderliche	
Zusammenarbeit mit der Petentin ge-
legt wird. Er stellte gegenüber der Peten-
tin aber auch klar, dass eine wiederholte 
Prüfung und thematisierung der Geeig-
netheit der zunächst gewährten Jugend-
hilfemaßnahme durchaus sinnvoll ist, um 
die	Fördermöglichkeiten	zu	finden,	die	
den Kindern optimale Entwicklungsmög-
lichkeiten bieten. Mit der Information, 
dass das zuständige Jugendamt der ge-
währten hilfe zur Erziehung in Form der 
Vollzeitpflege	bei	der	Petentin	weiterhin	
zustimmte, konnte der Petentin die angst 
vor	einem	„Verlust“	ihrer	Pflegekinder	ge-
nommen werden.

Bearbeitung eines Wohngeld antrages 
Grundsätzlich hat das Einreichen einer 
Petition keine unmittelbaren Konsequen-
zen für die rechtlichen Wirkungen be-
hördlicher Bescheide. Im Einzelfall kann 
es jedoch dazu führen, dass eine Behör-
de im Rahmen des rechtlich Zulässigen 
die Petition zum anlass für ein verwal-

tungsrechtlich pragmatisches Eingehen 
auf das anliegen des Petenten nimmt. 

Im konkreten Fall hatte die  Petentin 
für ihre Familie die Weiterbewilligung 
von Wohngeldleistungen beim zuständi-
gen landkreis beantragt. Da nach auf-
fassung des landkreises Unterlagen 
nur unvollständig vorlagen, berücksich-
tigte der daraufhin ergangene Bescheid 
von der Petentin geltend gemachte Wer-
bungskosten nicht. Daher wurde ledig-
lich ein Bruchteil des der Petentin zuste-
henden Wohngeldbetrages festgesetzt. 
Der Widerspruch der Petentin gegen 
die unterlassene Berücksichtigung der 
Wohnungskosten wurde in der Sache 
irrtümlich auch als einkommensbeding-
ter Wohngelderhöhungsantrag gewertet. 
Dies führte zur Erteilung eines insgesamt 
ablehnenden Widerspruchsbescheides. 
Die Petentin war sich bewusst, dass ge-
gen den Bescheid nur noch die Möglich-
keit einer Klage vor dem Verwaltungsge-
richt gegeben war. Sie führte hierzu aber 
aus,	dass	sie	aus	finanziellen	Gründen	
wegen des bestehenden Prozesskosten-
risikos davon absehen werde, den Ver-
waltungsrechtsweg zu beschreiten. Der 
landkreis, dem diese Position der Pe-
tentin durch das Stellungnahmeersuchen 
des ausschusses bekannt geworden 
war, nahm die Petition nicht nur zum an-
lass einer inhaltlichen Korrektur, sondern 
wertete die Petition auch verfahrens-
rechtlich als Überprüfungsantrag. auf 
dieser Grundlage hob er den ursprüng-
lichen Bewilligungsbescheid in Gestalt 
des Widerspruchsbescheides abseits ei-
nes Klageverfahrens auf und stellte die 
neubescheidung des antrages in aus-
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sicht. Durch die neubescheidung hat 
sich der Wohngeldbetrag damit für die 
Petentin mehr als verdoppelt.

Dachsanierung im Denkmal bereich
Ein Ehepaar nahm die Gelegenheit 
wahr, die in ihrem landkreis angebote-
ne Bürgersprechstunde des Petitions-
ausschusses aufzusuchen und den ab-
geordneten ihr Problem hinsichtlich der 
Dachsanierung ihres Wohnhauses vor-
zutragen. Der Empfehlung, zur detaillier-
ten Prüfung ihres anliegens eine Petition 
einzureichen, kamen sie anschließend 
auch nach. Sie schilderten Schwierig-
keiten, die im Rahmen ihres Vorhabens 
der Erneuerung der Dacheindeckung 
und	des	Einbaus	von	Dachflächenfens-
tern mit der unteren Denkmalschutzbe-
hörde auftraten. Für die von ihnen ge-
planten Baumaßnahmen war, da sich ihr 
Wohnhaus im Bereich der städtischen 
Denkmalbereichssatzung	befindet,	eine	
denkmalrechtliche Erlaubnis erforder-
lich. Im Ergebnis der denkmalrechtli-
chen Beurteilung wurde den Petenten 
sowohl die Verwendung des von ihnen 
favorisierten modernen Dachziegels als 
auch	der	Einbau	von	Dachflächenfens-
tern verwehrt. Die Petenten fühlten sich 
ungerecht behandelt und legten dem 
ausschuss Fotos von Gebäuden aus ih-
rer näheren Umgebung vor, auf denen 
Dachflächenfenster	und	auch	die	von	ih-
nen gewünschten Dachziegel zu erken-
nen waren. 

Unter Berücksichtigung der vom 
zuständigen landrat vorgelegten Stel-
lungnahme vermochte der Petitions-
ausschuss die denkmalrechtliche Ein-

schätzung insbesondere aufgrund der 
exponierten lage des Wohnhauses der 
Petenten an einem der wichtigsten Stadt-
plätze in direkter Sichtbeziehung zum 
wichtigsten Baudenkmal der Stadt –  einer 
Kirche  – nicht zu beanstanden. Der aus-
schuss musste den Petenten im Ergebnis 
seiner Ermittlungen mitteilen, dass sich 
die häuser auf den Fotos nicht in einer 
vergleichbar	exponierten	Lage	befinden,	
es sich dabei teilweise um neubauten 
handelt,	bei	denen	Dachflächenfenster	
ein zeittypisches Detail darstellen, und 
zum teil Dächer bereits vor Erlass der 
Denkmalbereichssatzung mit Ziegeln ge-
deckt wurden, die nach Inkrafttreten der 
Satzung nicht mehr erlaubnisfähig gewe-
sen wären. Der Petitionsausschuss be-
mühte sich, den Petenten nachvollziehbar 
darzulegen, dass es sich im Bereich des 
Denkmalrechts, in dem Entscheidungen 
für Betroffene oftmals als willkürlich er-
scheinen, immer um Einzelfallentschei-
dungen handelt und ein Vergleich nicht 
ohne Weiteres möglich ist. 

nach Erhalt der antwort auf ihre Pe-
tition wandten sich die Petenten erneut 
an den Petitionsausschuss und erklär-
ten, dass sie nunmehr bereit seien, die 
Entscheidungen zu akzeptieren, insbe-
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sondere auch den von der Denkmal-
schutzbehörde empfohlenen Doppelmul-
denfalzziegel für die Dachneueindeckung 
zu verwenden. Sie gaben aber gleichzei-
tig ihrer hoffnung auf ein gewisses Ent-
gegenkommen ausdruck und baten inso-
weit um Prüfung, ob ihnen entgegen der 
bisherigen	Auflage	der	Denkmalschutz-
behörde nicht zumindest die Verwendung 
von	engobierten,	das	heißt	obenflächen-
behandelten Ziegeln, gestattet werden 
könnte. Da dies zuvor nicht Gegenstand 
der Prüfung im Petitionsverfahren war, 
wurde die Bitte an die untere Denkmal-
schutzbehörde weitergeleitet und eine 
ergänzende Stellungnahme angefor-
dert. In der Folge konnte der Petitions-
ausschuss erfreut zur Kenntnis nehmen, 
dass die untere Denkmalschutzbehörde 
im Interesse einer Kompromisslösung ih-
ren Beurteilungsspielraum weiter ausge-
schöpft und der Verwendung von Dop-
pelmuldenfalzziegeln mit einer Engobe, 
die nach allgemein verbreiteter ansicht 
zu einer längeren haltbarkeit und weni-
ger schnellen Verschmutzung der Ziegel 
führen soll, zugestimmt hat. Das erneu-
te  Petitionsschreiben wurde insoweit zum 
anlass genommen, einen entsprechen-
den nachtrag zur denkmalrechtlichen Er-
laubnis aufzunehmen. Dem anliegen der 
Petenten konnte im Ergebnis damit zu-
mindest in diesem einen Punkt entspro-
chen werden. 

Ortsübliche Kosten der Unterkunft bei 
Miete privaten Wohnraums

Ein bedürftiger Bürger erhält seit Jah-
ren im Rahmen der Unterstützung durch 
die Sozialämter Beträge zur Deckung der 

Kosten der Unterkunft. Die Kappung der 
vom Jobcenter als erstattungsfähig an-
gesehenen Mietkosten und eine neuer-
liche Senkung der Zuschüsse für die hei-
zung gaben dem Petenten anlass, sein 
anliegen auf Übernahme der Kosten der 
Unterkunft in angemessener höhe beim 
Petitionsausschuss einzureichen. Das 
vom ausschuss um Stellungnahme ge-
betene Ministerium ermittelte, dass das 
zuständige Jobcenter seit dem Jahr 2007 
die dem Petenten zustehenden leistun-
gen für Unterkunft und heizung falsch 
berechnet hatte. Obwohl der Petent in ei-
ner privat vermieteten Wohnung wohnte, 
hatte das Jobcenter den deutlich gerin-
geren Mietpreis für sozialen Wohnungs-
bau angesetzt und lediglich den daran 
orientierten Quadratmeterpreis erstat-
tet. Dies hatte auch Konsequenzen für 
die ebenfalls in zu geringer höhe veran-
schlagten erstattungsfähigen heizkos-
ten. Infolge der Petition sind die fehler-
haften Bescheide aufgehoben und dem 
Petenten die Kürzungen, die dazu führ-
ten, dass er mit seiner Regelleistung für 
den Differenzbetrag aufkommen musste, 
rückwirkend erstattet worden. 

Rechtswidriger Regelungsgehalt 
der Straßenreinigungssatzung  einer 
 Gemeinde
Einer Petentin wurde durch eine amts-
verwaltung ein Verstoß gegen die ge-
meindliche Straßenreinigungssatzung 
vorgeworfen und ein Ordnungswidrigkei-
tenverfahren eröffnet. Sie sei ihren Rei-
nigungspflichten	als	Eigentümerin	eines	
an der Straße anliegenden Grundstücks 
nicht nachgekommen. Gegenüber dem 
ausschuss beschwerte sich die Petentin 
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über den fruchtlosen Verlauf des anhö-
rungsverfahrens sowie darüber, dass die 
gemeindliche Straßenreinigungssatzung 
lediglich sogenannte Vorderlieger - wie 
sie mit ihrem Grundstück - zur Straßen-
reinigung	verpflichtet.	Hingegen	werde	
den sogenannten hinterliegern eine Rei-
nigungspflicht	nicht	auferlegt.	Wörtlich	
heißt es in der Satzung, dass die Reini-
gungspflicht	„in	der	Frontlänge	der	anlie-
genden Grundstücke den Eigentümern 
dieser Grundstücke auferlegt“ wird. Im 
Fall der Petentin sind alle drei Grund-
stücke der hinterlieger von der Straße 
aus über einen Zufahrtsweg, welcher mit 
Grunddienstbarkeiten im Grundbuch ge-
sichert ist, zu erreichen.

Bei seiner rechtlichen Prüfung hat-
te der ausschuss die kommunale Sat-
zungshoheit zu beachten. Danach ent-
scheidet eine Gemeinde selbst, ob sie 
einen bestimmten Sachverhalt mit all-
gemein verbindlicher Wirkung durch 
Satzung regeln will. Dabei besteht eine 
weitreichende, jedoch nicht unbe-
grenzte Gestaltungsfreiheit. hinsicht-

lich der Straßenreinigungssatzung ha-
ben sich die Gemeinden an die Vorgaben 
im Brandenburgischen Straßengesetz 
als Ermächtigungsgrundlage zum Sat-
zungserlass zu richten. Es dürfen kei-
ne Regelungen getroffen werden, die 
der Ermächtigung entgegenstehen. Ge-
mäß Brandenburgisches Straßengesetz 
sind die Gemeinden berechtigt, durch 
Satzung	die	Reinigungspflicht	ganz	
oder teilweise den Eigentümern der er-
schlossenen Grundstücke aufzuerlegen. 
„Erschlossene Grundstücke“ sind alle 
Grundstücke, die rechtlich und tatsäch-
lich eine Zugangsmöglichkeit zur Straße 
aufweisen. nach ansicht des Petitions-
ausschusses hätten also hinterlieger-
grundstücke sehr wohl in die satzungs-
mäßige	Reinigungspflicht	mit	einbezogen	
werden müssen. Diese ansicht teilte die 
zuständige amtsdirektorin nicht, wes-
halb eine Prüfung der Straßenreinigungs-
satzung durch die zuständige Kommu-
nalaufsicht des landkreises erfolgte. 
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die 
streitgegenständliche Regelung über die 
Reinigungspflichtigen	gegen	die	Ermäch-
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tigungsgrundlage im Brandenburgischen 
Straßengesetz verstößt und daher zu än-
dern bzw. eine rechtskonforme Satzung 
herzustellen ist.

Zwar konnte der Petitionsausschuss 
im ursprünglichen Ordnungswidrigkei-
tenverfahren keine Unterstützung mehr 
bieten, weil die Petentin ihren Wider-
spruch gegen den zwischenzeitlich er-
gangenen Bußgeldbescheid zurückge-
zogen und das Bußgeld bezahlt hatte. 
Damit war der Bescheid bestandskräf-
tig. Jedoch konnte ihr mitgeteilt werden, 
dass an die Gemeinde die aufforderung 
ergangen ist, die betreffende Regelung 
der Straßenreinigungssatzung rechts-
konform zu gestalten. Der ausschuss 
wurde zwischenzeitlich informiert, dass 
die Satzungsänderung für herbst 2012 
geplant sei.

Funktionsgerechte Besoldung  eines 
kommunalen Beamten 
Ein Beamter, der die Funktion eines 
Stellvertreters der hauptamtlichen Bür-
germeisterin einer kleinen brandenbur-
gischen Stadt bekleidet, machte von sei-
nem Petitionsrecht Gebrauch und übte 
Kritik daran, dass er nicht entsprechend 
seiner Funktion besoldet werden kann, 
obgleich er darauf einen anspruch hat. 
Seit Inkrafttreten der novellierten Ein-
stufungsverordnung zum 1. Januar 2010 
werden hauptamtliche Bürgermeis-
ter und amtsdirektoren als kommuna-
le Wahlbeamte auf Zeit mindestens in 
die Besoldungsgruppe a 15 eingestuft. 
In der Einstufungsverordnung ist darü-
ber hinaus geregelt, dass das amt des 
zum allgemeinen Vertreter des Bürger-

meisters oder amtsdirektors bestellten 
hauptamtlichen Beigeordneten um zwei 
Besoldungsgruppen niedriger einzustu-
fen ist als das amt des Vertretenen. In 
Gemeinden und Ämtern mit weniger als 
15.000 Einwohnern, die nach den Vor-
gaben in der Kommunalverfassung des 
landes Brandenburg keinen Beigeord-
neten wählen dürfen, konnten die als 
allgemeine Vertreter bestellten Beam-
ten aufgrund der Regelungen in der zum 
Zeitpunkt des Eingangs der Petition gel-
tenden Stellenobergrenzenverordnung 
nicht entsprechend eingestuft werden. 
Die Differenz zwischen der Besoldung 
des Bürgermeisters oder amtsdirek-
tors und seines Vertreters konnte dabei 
drei (wie bei dem Petenten) bis vier Be-
soldungsstufen betragen. Das zustän-
dige Ministerium hatte die Problematik 
nach Inkrafttreten der novellierten Ein-
stufungsverordnung auch erkannt und 
eine Überarbeitung der Stellenobergren-
zenverordnung für erforderlich erachtet, 
um eine funktionsgerechte Besoldung 
der angesprochenen Beamtengruppe 
 sicherzustellen. In einer Mitteilung des 
Ministeriums wurde angekündigt, die 
 Änderungsverordnung mit Beginn des 
Jahres 2011 in Kraft zu setzen. 

nachdem sich der Erlass der Ände-
rungsverordnung aus Gründen, die dem 
Petenten nicht bekannt gemacht wor-
den sind, im laufe des Jahres 2011 ver-
zögerte, nutzte er die Möglichkeit der 
anrufung des Petitionsausschusses. Zu 
der Petition wurde daraufhin eine Stel-
lungnahme vom für den kommunalen 
Bereich zuständigen Ministerium einge-
holt. Das Ministerium machte in seiner 
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Stellungnahme zwar deutlich, dass das 
anliegen berechtigt sei. hinsichtlich der 
Verfahrensdauer wurde aber lediglich 
mitgeteilt, dass die Vorarbeiten für eine 
novellierung der Stellenobergrenzenver-
ordnung im Juli 2010 aufgenommen wor-
den seien, der Meinungsbildungspro-
zess über die inhaltliche ausgestaltung 
der Verordnung, die von der landesre-
gierung erlassen werden muss, innerhalb 
der beteiligten Ressorts jedoch noch 
nicht abgeschlossen sei. Konkrete Grün-
de für die Dauer des Verfahrens wurden 
vom Ministerium nicht benannt, weshalb 
der Petitionsausschuss Veranlassung 
sah, die für den Erlass der Änderungs-
verordnung zuständige landesregierung 
zu einer Stellungnahme aufzufordern. Im 
nachgang zu dieser aufforderung erhielt 
der Petitionsausschuss die auskunft, 
dass die verschiedenen besoldungs- 
und beamtenrechtlichen abstimmungen 
der Ressorts nunmehr im Rahmen des 
förmlichen Mitzeichnungsverfahrens ab-
geschlossen werden konnten und eine 
Beschlussfassung der landesregierung 
unmittelbar bevorsteht. Im Ergebnis wei-
terer nachfragen des ausschusses konn-
te dann anfang Juli 2012 die Verkündung 
der Verordnung zur Änderung der Stel-
lenobergrenzenverordnung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für das land Bran-
denburg teil II zur Kenntnis genommen 
werden. Die einen tag nach der Verkün-
dung in Kraft getretene Änderungsver-
ordnung hat zur Folge, dass die bisher 
für laufbahnbeamte in den Kommunen 
geltenden Stellenobergrenzen weitge-
hend entfallen sind. Mit dieser Stärkung 
der kommunalen Personalhoheit wurde 
–  wenn auch mit großen zeitlichen Verzö-

gerungen  – dem anliegen des Petenten, 
der sich nicht nur in eigener Sache, son-
dern auch für die Belange der anderen 
gleichermaßen betroffenen Beamten ein-
setzte, Rechnung getragen.

Steuerrückerstattung trotz bestands-
kräftigem Steuerbescheid

Dem Petitionsausschuss ist es häu-
fig	nicht	möglich,	in	Petitionssachen	zu	
Steuerangelegenheiten auf eine abhil-
fe im Sinne der Petenten hinzuwirken, 
da die Finanzverwaltung gerade in for-
mellen Fragen strenge Vorgaben des 
Steuerrechts zu berücksichtigen hat. Im 
nachfolgenden Fall konnte dem Begeh-
ren des Petenten jedoch vollumfänglich 
Rechnung getragen werden. Die Ehe-
frau des Petenten hatte das hälftige Mit-
eigentum an dem von dem Ehepaar be-
wohnten haus erworben. aufgrund 
dieses Erwerbs war Grunderwerbsteu-
er zu zahlen. Bei der Berechnung der 
Grunderwerbsteuer wurde seitens des 
Finanzamtes jedoch der volle Grund-
stückswert zugrunde gelegt. Die halbie-
rung der Bemessungsgrundlage wur-
de nicht vorgenommen, sodass sich die 
Grund erwerbsteuerforderung verdop-
pelte. noch im Rahmen eines Dienst-
aufsichtsbeschwerdeverfahrens verwies 
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das Finanzamt darauf, dass gegen den 
am 18. März 2011 ergangenen Grunder-
werbsteuerbescheid bis zum ablauf der 
Rechtsbehelfsfrist zum 21. april 2011 kein 
Rechtsbehelf eingelegt worden sei. Da-
her sei der Steuerbescheid bestandskräf-
tig geworden. Die Ehefrau des Petenten 
brachte vor, am 23. März 2011 die Rich-
tigkeit des Steuerbescheids telefonisch 
hinterfragt zu haben, weil ihr der Steuer-
betrag zu hoch erschien. Es sei ihr mitge-
teilt worden, dass die Steuerfestsetzung 
in Ordnung sei. Dieses telefonat konnte 
vom Petenten jedoch aufgrund eines feh-
lenden Einzelverbindungsnachweises für 
den telefonanschluss nicht belegt wer-
den. Im Rahmen des Petitionsverfahrens 
wurde das zuständige Ministerium mit 
dem Sachverhalt befasst. Das Ministeri-
um vertrat die auffassung, dass im vor-
liegenden Fall von einer offensichtlichen 
Unrichtigkeit des Steuerbescheides aus-
gegangen werden könne, da deutlich war, 
dass bei dem Erwerb des hälftigen Mitei-
gentums auch die Bemessungsgrundla-
ge hätte halbiert werden müssen. Wegen 
dieser rechtlichen Einschätzung konnte 
dem Petitionsbegehren im vollen Umfang 
entsprochen werden; die Steuerforde-
rung wurde um die hälfte reduziert. 

Grundbucheintragung einer 
 beschränkten persönlichen Dienst-
barkeit
als Grundstückseigentümerin erhielt 
die Petentin im Februar 2011 vom zu-
ständigen Grundbuchamt die nachricht, 
dass zulasten ihres Grundstücks eine 
beschränkte persönliche Dienstbarkeit 
für die örtlichen Stadtwerke am 24. no-
vember 2010 eingetragen wurde. Grund-

lage sei eine leitungs- und anlagen-
rechtsbescheinigung des zuständigen 
Ministe riums vom September 2010 ent-
sprechend der Regelungen des Grund-
buchbereinigungsgesetzes. hiergegen 
wandte sich die Petentin mit der argu-
mentation, dass die Eintragung einer 
Enteignung gleichkäme, zumal für den 
Verlauf der Versorgungsleitung auf ihrem 
Grundstück keine notwendigkeit mehr 
bestünde, da die leitung bei Baumaß-
nahmen hätte in den öffentlichen Stra-
ßenraum verlegt werden können. Des-
halb forderte die Petentin die löschung 
dieser Eintragung sowie die Entfernung 
der der Eintragung zugrunde liegenden 
Versorgungsleitung. außerdem mach-
te sie geltend, dass die Eintragungsmit-
teilung über die Belastung ihres Grund-
stückes verspätet zugegangen sei, da 
nach ihrer Meinung die dingliche Si-
cherung derartiger leitungsrechte bis 
zum 31. Dezember 2010 hätte erfolgen 
 müssen. 

Für diesen Sachverhalt gelten die 
Regelungen des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes über leitungen und an-
lagen für die Versorgung mit Energie und 
Wasser sowie die Beseitigung von ab-
wasser. Die gegenständliche beschränk-
te persönliche Dienstbarkeit, ein soge-
nanntes Schutzstreifenrecht, entstand 
danach bereits mit Inkrafttreten des 
Grundbuchbereinigungsgesetzes am 
25. Dezember 1993, soweit die betreffen-
de leitung bzw. anlage sich am 3. Ok-
tober 1990 auf dem Gebiet der neuen 
Bundesländern befand und auch genutzt 
wurde. Weiter regelt das Grundbuch-
bereinigungsgesetz, dass das Grund-
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buchamt auf antrag des Versorgungs-
unternehmens, hier der Stadtwerke, die 
Berichtigung des Grundbuches vorzu-
nehmen hat, sobald eine ordnungsgemä-
ße leitungs- und anlagenrechtsbeschei-
nigung erteilt und vorgelegt wird. auf 
antrag des Versorgungsunternehmens 
bescheinigt die zuständige landesbe-
hörde, welches Grundstück in welchem 
Umfang mit einer Dienstbarkeit belastet 
ist. Der antrag ist durch die zuständige 
aufsichtsbehörde unter Beifügung einer 
Karte, die den Verlauf der leitungstrasse 
auf den im antrag bezeichneten Grund-
stücken darstellt, in ortsüblicher Weise 
öffentlich bekannt zu machen. nach ab-
lauf von vier Wochen von der Bekannt-
machung an ist die Bescheinigung zu 
erteilen. Geht jedoch ein Widerspruch 
eines Grundstückseigentümers recht-
zeitig ein, wird die Bescheinigung mit ei-
nem entsprechenden Vermerk erteilt. 
Die Bescheinigung ist für den Eigentü-
mer des Grundstücks unanfechtbar. Die 
erteilte leitungs- und anlagenrechtsbe-
scheinigung ist eine öffentliche Urkun-
de, mit der das Vorhandensein von be-
schränkten persönlichen Dienstbarkeiten 
lediglich dokumentiert wird. Die leitun-
gen bzw. technischen anlagen selbst 
sind bereits seit längerer Zeit vorhanden, 
sie waren aber aus historischen Grün-
den bisher nicht im Grundbuch eingetra-
gen. Die Grundstücke werden also nicht 
zusätzlich belastet. Vielmehr ist durch 
die Berichtigung des Grundbuches eine 
Diskrepanz zwischen der Grundstücks-
belastung durch die vorhandenen lei-
tungen und der fehlenden Eintragung im 
Grundbuch zu korrigieren. Daraus ergibt 
sich auch die tatsache, dass die zustän-

dige Behörde im Rahmen der antrags-
bearbeitung auf Erteilung einer leitungs- 
und anlagenrechtsbescheinigung die 
Möglichkeit einer Umverlegung einer al-
ten leitung nicht prüft. 

Im Rahmen der Prüfung des Ver-
fahrens vom antrag bis zur Erteilung 
der Bescheinigung wurde dem Petiti-
onsausschuss durch ein Ministerium 
mitgeteilt, dass die erforderliche öf-
fentliche Bekanntmachung im amts-
blatt der betreffenden Gemeinde er-
folgt sei. Die Petentin widersprach mit 
dem hinweis, dass eine entsprechen-
de Bekanntmachung in den amtsblät-
tern des betreffenden Zeitraumes nicht 
zu	finden	ist.	Die	weitere	Sachverhalts-
aufklärung durch den ausschuss ergab, 
dass im konkreten Fall die öffentliche 
Bekanntmachung nicht im amtsblatt, 
sondern durch aushang in den Be-
kanntmachungskästen der Kommune 
erfolgte. Für diese Fehlinformation ent-
schuldigte sich der ausschuss bei der 
Petentin und rügte den Fehler gleich-
zeitig gegenüber dem Ministerium. Die-
ses wiederum entschuldigte sich in al-
ler Form beim ausschuss und nahm die 
Kritik zum anlass, seine Mitarbeiter auf 
die gebotene besondere Sorgfalt bei 
der Bearbeitung von Petitionsangele-
genheiten hinzuweisen. Für den Petiti-
onsgegenstand selbst hatte dies aber 
keine auswirkungen, da auch so von 
einer ordnungsgemäßen öffentlichen 
Bekanntmachung ausgegangen wer-
den konnte und auch sonst das Verfah-
ren zur Erteilung der leitungs- und an-
lagenrechtsbescheinigung rechtmäßig 
durchgeführt wurde.
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Zur Kritik der Petentin am zeitlichen 
ablauf des Verfahrens sowie der mögli-
chen Überschreitung von Fristen erga-
ben die Ermittlungen des ausschusses, 
dass das vorgeschriebene Verfahren 
sehr umfangreich und damit zeitaufwen-
dig ist. Die geltend gemachte Fristüber-
schreitung hatte jedoch nicht stattgefun-
den. Vielmehr handelte es sich hier um 
verschiedene termine, nämlich einerseits 
das Datum der Grundbucheintragung 
und andererseits das Datum der nach-
richt des Grundbuchamtes an die Peten-
tin. In anbetracht des Umfangs der abzu-
arbeitenden Eintragungsgesuche - denn 
es handelte sich bei weitem nicht nur um 
dieses eine Grundstück - sah der Peti-
tionsausschuss keinen anlass, weitere 
Maßnahmen zu empfehlen. Da zu diesem 
Zeitpunkt die Widerspruchsfrist bereits 
abgelaufen war, waren die Eintragung 
und die Mitteilung hierüber als rein for-
maler akt zu betrachten. nach alledem 
konnte den Forderungen der Petentin auf 
löschung der Eintragung und Entfernung 
der betreffenden Energieleitung nicht 
entsprochen werden. Beides müsste die 
Petentin nunmehr auf dem ordentlichen 
Rechtsweg gegenüber den zuständigen 
Stadtwerken verfolgen.

Verzicht einer Prüfung der Ent lassung 
eines Inhaftierten zum Zwei-Drittel-
Termin
Unter den Petitionen, die im Berichts-
zeitraum vonseiten inhaftierter Perso-
nen an den Petitionsausschuss gerichtet 
worden sind, erreichte den ausschuss 
das eher ungewöhnliche anliegen des 
Petenten, keine vorzeitige haftentlas-
sung unter Umwandlung der Reststrafe 

in eine Bewährungsstrafe zu wünschen. 
Der Petent brachte seine Befürchtung 
zum ausdruck, die Bewährungszeit nicht 
auflagengemäß	und	konfliktfrei	zu	ab-
solvieren, und wollte daher seine haft-
zeit umfänglich „absitzen“. hierbei ging 
er zu Unrecht davon aus, dass bereits 
die anberaumung eines sogenannten 
Zwei-Drittel-termins – also der gesetz-
lich vorgesehenen, von amts wegen vor-
zunehmenden Prüfung einer vorzeitigen 
haftentlassung – eine Vorentscheidung 
über die Strafaussetzung zur Bewährung 
darstelle. tatsächlich sieht das Straf-
recht jedoch vor, dass die aussetzung 
eines Strafrestes bei einer Freiheitsstra-
fe immer der Einwilligung der verurteilten 
Person bedarf. Der Petitionsausschuss 
konnte die Eingabe des Petenten daher 
mit der Darstellung der Rechtslage und 
der antwort abschließen, dass sowohl 
bei dem zuständigen Richter als auch bei 
der Staatsanwaltschaft der Wunsch des 
Petenten, auf eine vorzeitige Entlassung 
zu verzichten, bekannt sei und berück-
sichtigt werde. Er wurde gebeten, sich 
mit der Geltendmachung seines Wun-
sches bis zum anzuberaumenden anhö-
rungstermin zu gedulden.

Verwirrung wegen mehrerer 
 Umfragen zum Zensus 2011
Ein Ehepaar wandte sich an den Peti-
tionsausschuss, da das zuständige 
landesamt gegen sie ein Zwangsgeld 
in höhe von 300 Euro wegen der feh-
lenden Rücksendung eines Fragebo-
gens zum Zensus 2011 verhängt hatte. 
Die Petenten stellten dar, dass sie zu-
nächst im Mai 2011 ein Schreiben des 
landkreises erhalten hatten, in dem mit 
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dem logo des Zensus 2011 eine haus-
haltsbefragung angekündigt wurde. In 
der Folge suchte eine Mitarbeiterin des 
Zensus die Petenten auf und führte die 
haushaltsbefragung durch. Die dabei 
ausgefüllten Fragebögen nahm die Be-
auftragte mit. Im Juli 2011 erhielten die 
Petenten dann ein Schreiben des zu-
ständigen landesamtes, in dem an die 
Rücksendung der Unterlagen für die 
Gebäude- und Wohnungszählung des 
Zensus 2011 erinnert wurde. Die Peten-
ten waren verwundert, dass sie erneut 
Fragebögen zum Zensus 2011 ausfül-
len sollten und wandten sich im Juli per 
Fax an das landesamt. Sie wiesen dar-
auf hin, dass sie im Mai gemeinsam mit 
der Erhebungsbeauftragten Fragebögen 
zum Zensus ausgefüllt hatten. Sie be-
zweifelten die Qualität des Ergebnisses 

des Zensus, wenn es zu Doppelbefra-
gungen käme. 

Im Dezember 2011 erhielten die Pe-
tenten dann eine Zwangsgeldandrohung, 
da sie den Zensusfragebogen nicht zu-
rückgesandt hätten. Diesem Schreiben 
waren Erhebungsbögen, Rückumschlag 
und hinweisblatt beigefügt. Die Petenten 
sandten dem landesamt erneut ihr Fax 
vom Juli 2011 zu. Im Januar 2012 erging 
dann ein Zwangsgeldbescheid. 

Im Rahmen seiner Ermittlungen stell-
te der Petitionsausschuss fest, dass für 
die sogenannte haushaltsbefragung im 
Rahmen des Zensus 2011 10 Prozent der 
haushalte ausgewählt und durch einen 
Erhebungsbeauftragten bzw. eine Erhe-
bungsbeauftragte besucht wurden. Da-
rüber hinaus wurden alle Gebäude- und 
Wohnungseigentümer im Rahmen einer 
Gebäude- und Wohnungszählung von den 
Zensusbehörden angeschrieben. Für die 
Petenten war jedoch nicht ohne Weiteres 
ersichtlich, dass es sich hierbei um zwei 
unterschiedliche Erhebungen im Rah-
men des Zensus 2011 handelte. Die per 
Fax übersandten Erwiderungsschreiben 
der Petenten sind nach angaben des lan-
desamtes	dort	nicht	auffindbar	bzw.	ein	
Eingang konnte nicht festgestellt werden. 
Daher sei es dann auch zu der Zwangs-
geldfestsetzung gekommen. Im Rahmen 
des Petitionsverfahrens konnte die aufhe-
bung des Zwangsgeldbescheides erreicht 
werden; die Petenten haben, nachdem die 
Missverständnisse geklärt werden konn-
ten, auch die Fragebögen zur Gebäude- 
und Wohnungszählung ausgefüllt und an 
die Zensusbehörde übersandt.
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Rückforderung von Blindenhilfe
Ein Bürger bat den Petitionsausschuss 
in	einer	ihn	finanziell	und	psychisch	sehr	
belastenden angelegenheit um Unter-
stützung. Vom zuständigen Sozialhilfe-
träger erhielt er seit einigen Jahren Blin-
denhilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII. 
anders als leistungen nach dem lan-
despflegegeldgesetz,	die	blinde	Men-
schen und ihnen gleichgestellte Perso-
nen ebenfalls beanspruchen können, 
wird Blindenhilfe nach dem Sozialgesetz-
buch XII nur abhängig von den Einkom-
mens- und Vermögensverhältnissen ge-
währt. Im Fall des Petenten wurde erst 
im achten Jahr der leistungsgewährung 
seitens des zuständigen Sozialhilfeträ-
gers festgestellt, dass der Petent eine 
kapitalbildende lebensversicherung be-
sitzt, die nach den gesetzlichen Vorga-
ben zum einzusetzenden Vermögen ge-
hört. Dazu kam es, da der Petent wegen 
finanzieller	Nöte	diese	Versicherung	kün-
digte und den Sozialhilfeträger darüber 
sowie über den Erhalt des Rückkaufs-
wertes informierte. Mit dem gegenüber 
dem Petenten erhobenen Vorwurf, sei-
ne Vermögensverhältnisse bei der an-
tragstellung und in den folgenden Jahren 
nicht vollständig offengelegt zu haben, 
erließ der Sozialhilfeträger einen Rück-
forderungsbescheid, der die aufforde-
rung beinhaltete, einen Betrag in höhe 
von über 3.000 Euro zurückzuzahlen. 

aus der vom Petitionsausschuss in 
der Sache eingeholten Stellungnahme 
des Oberbürgermeisters der zuständigen 
Stadt ging nicht hervor, ob die gesetzli-
chen Voraussetzungen für die Rücknah-
me eines Verwaltungsaktes, der einen 

rechtlich erheblichen Vorteil begründet, 
ein sogenannter begünstigender Ver-
waltungsakt, vorlagen oder aber ob das 
Vertrauen des Petenten auf den Bestand 
des leistungsbescheides und Behalt der 
gewährten leistungen schutzwürdig ist. 
Der Petent hatte seinerseits versichert, 
seine	Mitwirkungspflichten	in	der	Ver-
gangenheit umfassend, pünktlich und 
unaufgefordert nachgekommen zu sein 
und insbesondere auch Versicherungs-
verträge vorgelegt sowie Kontoauszüge 
eingereicht zu haben. Vor diesem hinter-
grund sah der Petitionsausschuss Ver-
anlassung, ergänzende Informationen 
vom Oberbürgermeister anzufordern, 
da er nicht auszuschließen vermoch-
te, dass die aktenführung und Einzelfall-
prüfung durch die Behörde lückenhaft 
war bzw. nicht ordnungsgemäß erfolg-
te. Im  Ergebnis seiner nachfrage erhielt 
der  Petitionsausschuss die auskunft, 
dass entschieden wurde, dem zeitgleich 
mit der Petition vom Petenten erhobe-
nen  Widerspruch in vollem Umfang ab-
zuhelfen. Der vom Sozialhilfeträger an 
den Petenten gerichtete Vorwurf, seinen 
Mitwirkungspflichten	hinsichtlich	der	Of-
fenlegung seiner Vermögensverhältnisse 
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nicht nachgekommen zu sein bzw. vor-
sätzlich oder grob fahrlässig unvollstän-
dige angaben gemacht zu haben, ließ 
sich insofern nicht aufrechterhalten. Der 
Petent konnte somit von der Rückzah-
lungsverpflichtung	und	der	damit	ver-
bundenen	finanziellen	und	psychischen	
 Belastung befreit werden.
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Prozentuale Befassung mit Sachgebieten 
(Mehrfachbefassungen sind berücksichtigt) 

Bauordnungsrecht 1,1

Bauplanungsrecht 1,2

Denkmalschutz 0,4

Wohnung, Miete, Wohnungsbau 0,4

Grundstückspacht und -erwerb 0,7

Offene Vermögensfragen, Entschädigung 0,9

Schulwesen 3,6

Familie, Kita, Jugend, Sport 1,1

Wissenschaft, hochschulwesen 0,8

Kultur 0,3

Medien, Rundfunk- und Fernsehangelegenheiten 1,6

Sozialwesen ohne SGB II 0,4

SGB II 2,0

Sozialversicherungen 1,6

Gesundheitswesen 0,9

Behindertenangelegenheiten 1,2

Psychiatrische Einrichtungen 0,1

Justizvollzug 5,2

ausländer- und asylwesen, Eingliederung 0,4

Übersicht: Verteilung der Petitionen 
auf Sachgebiete
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Parlamentsangelegenheiten, Meinungsäußerungen 0,5

Steuern und Finanzen 0,9

Gebühren, Beiträge 27,2

trinkwasserver-, abwasserentsorgung 26,1

haftung des Staates und der Kommunen 0,1

natur und Umwelt 2,4

land- und Forstwirtschaft, Fischerei 1,3

ÖPnV/Schienen- und luftverkehr 0,9

Gewässerunterhaltung und -ausbau 0,6

Energiegewinnung und -versorgung 0,7

Öffentlicher Dienst 1,4

Polizei und Feuerwehr 0,8

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1,7

Kommunalrecht und -aufsicht 1,5

Justiz,	Rechtspflege,	Gnadensachen	 4,5

Rehabilitation und häftlingshilfe 0,5

Grundbuchsachen, Kataster, Vermessung 0,1

Wirtschaft, Wirtschaftsförderung 0,4

arbeit und ausbildung 0,7

Straßenbau 1,5

Straßenverkehr, Verkehrssicherheit 2,0
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Gesundheitswesen

Sozialversicherungen

SGB II

Sozialwesen ohne SGB II

Medien, Rundfunk- und Fernsehangelegenheiten

Kultur

Wissenschaft, Hochschulwesen

Familie, Kita, Jugend, Sport

Schulwesen
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Anzahl der Befassungen nach Sachgebieten 





Der Petitionsausschuss ist erreichbar unter:

landtag Brandenburg
Petitionsausschuss
Postfach 60 10 64
14410 Potsdam

telefon 0331 966-1135
Fax 0331 966-1139
petitionsausschuss@landtag.brandenburg.de

(hinweis: Wollen Sie eine Petition elektronisch einreichen, muss ein Verfahren verwendet 
werden, das die Person des Petenten verbindlich erkennen lässt. Eine einfache E-Mail ist 
hierfür nicht ausreichend.)
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